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     Zahl: 1422-0/2009 
 

N  i  e  d  e  r  s  c  h  r  i  f  t  
 
 

aufgenommen am Donnerstag, dem 07.07.2009 anlässlich der Sitzung des 
Gemeinderates der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach. 
 
Anwesend:  
 
Bürgermeister: Franz Josef Smrtnik, 9135 Trögern 8 
 
 

Anwesende:  Harald Kogelnik; 9135 Bad Eisenkappel 145 
Elisabeth Lobnik, 9135 Bad Eisenkappel 157 
Ing. Helmut Malle, 9135 Bad Eisenkappel 265 
Evelin Pircer, 9135 Vellach 64 
Oliver Schorli, 9133 Blasnitzen (Ersatz) 
Mag. Dr. MSc Andreas Jerlich, 9135 Bad Eisenkappel 59 
Michael Arbeitstein, 9133 Rechberg 42 
Peter Koschlak, 9135 Bad Eisenkappel 330 
Hans Georg Lopar, 9135 Vellach 61 
Hildegard Lopar, 9135 Vellach 61 (Ersatz) 
Adolf Woschitz, 9133 Zauchen 48 
Roman Wutte, 9135 Vellach 92 
Wilhelm Ošina, 9135 Leppen 57 
Josef Orasche, 9135 Leppen 34 
Gabriel Hribar, 9135 Trögern 5 
Richard Županc, 9135 Vellach 45 
Dr. Stefan Merkač, 9135 Vellach 4 

   Franz Kummer; 9133 Zauchen  (Ersatz) 
 
Entschuldigt abwesend: Christian Varch, 9135 Bad Eisenkappel               

Martina Hiessberger, 9135 Vellach 59  
Wilhelm Hilgenfeld, 9135 Bad Eisenkappel 146 
 

Ersatzmitglieder:  Oliver Schorli, 9133 Blasnitzen 
    Hildegard Lopar, 9135 Vellach 61 
    Franz Kummer, 9133 Zauchen   
   
Beginn:    19.00 Uhr 
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Tagesordnung/dnevni red: 

1.     Bestellung der Protokollprüfer 
            Berichterstatter im Gemeinderat: Bgm. Franz Josef Smrtnik 
 

2.     Grundsatzbeschluss; Energieautarke Gemeinde 
  Berichterstatter im Gemeinderat: Dr. Stefan Merkač 
 

3.     Grundsatzbeschluss; Unverkäuflichkeit von gemeindeeigenen      
        Wohnungen 

  Berichterstatter im Gemeinderat: Vizebgm. Harald Kogelnik 
 

 

4.     1. Nachtragsvoranschlag 2009 
 Berichterstatter im Gemeinderat: Bgm. Franz Josef Smrtnik 

 

5.     Kassaprüfung 
                Berichterstatter im Gemeinderat: Wilhelm Hilgenfeld 
 

6.     Finanzierungsplan Kläranlage; Anpassung an den Stand der     
        Technik 
 Berichterstatter im Gemeinderat: Franz Josef Smrtnik 
 

7.     Darlehensausschreibung – ARA Anpassung an den Stand der    
        Technik 

 Berichterstatter im Gemeinderat: Bgm. Franz Josef Smrtnik 
 

8.  ARA- Eisenkappel; Anpassung an den Stand der Technik;    
        Vergabe 
        Berichterstatter im Gemeinderat: Vizebgm. Harald Kogelnik 
 

9.     Finanzierungsplan Wasserversorgung 
            Berichterstatter im Gemeinderat: Bgm. Franz Josef Smrtnik 
 

10.  Verordnung Wasserversorgung 
 Berichterstatter im Gemeinderat: Bgm. Franz Josef Smrtnik 
 

11.  Finanzierungsplan Katastrophenschäden 2008      
                Berichterstatter im Gemeinderat: Bgm. Franz Josef Smrtnik 

 

12. Finanzierungsplan Sanierung Pfarrsaal 
 Berichterstatter im Gemeinderat: Bgm. Franz Josef Smrtnik 
 

13.  Paulitschsattelstraße - Abtretungserklärung 
 Berichterstatter im Gemeinderat: Bgm. Franz Josef Smrtnik 
 

14.  Verordnung über Verkehrsbeschränkungen 
 Berichterstatter im Gemeinderat: Vizebgm. Harald Kogelnik 

 

15.  Flurbereinigung „Ebriachmündung“ Wege –Auflassung aus dem     
 öffentlichen Gut bez. Übernahme in das öffentliche Gut 

  Berichterstatter im Gemeinderat: Bgm. Franz Josef Smrtnik 
 

16.  Umwidmungen 
 Berichterstatter im Gemeinderat: Bgm. Franz Josef Smrtnik 

 

17.  Umwidmungen; Verordnung 
 Berichterstatter im Gemeinderat: Bgm. Franz Josef Smrtnik 
 

18.  Mietvertrag mit dem Bienenzuchtverein Bad Eisenkappel 
 Berichterstatter im Gemeinderat: Bgm. Franz Josef Smrtnik 
 

 

19.  Antrag ÖVP; Errichtung einer Brücke über die Vellach in    
        Zauchen 
 Berichterstatter im Gemeinderat: Bgm. Franz Josef Smrtnik 
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20.  Antrag EL – Auflösung Mietvertrag – Aufbahrungshalle 
 Berichterstatter im Gemeinderat: Vizebgm. Harald Kogelnik 
 

21.  Antrag ÖVP – Hubschrauberlandeplatz 
 Berichterstatter im Gemeinderat: Vizebgm. Harald Kogelnik 
 

 

22.  Grundtausch öffentliches Gut-Familie Jäger 
  Berichterstatter im Gemeinderat: Bgm. Franz Josef Smrtnik 
 
 

23.  Antrag nach § 41 K-AGO der EL-Gemeinderatsfraktion-   
 Ansiedlungsprämie 

 Berichterstatter im Gemeinderat: Bgm. Franz Josef Smrtnik 
24.  Antrag nach § 41 K-AGO der SPÖ Gemeinderatsfraktion –     
        Wohnbauscheck 
 Berichterstatter im Gemeinderat: Bgm. Franz Josef Smrtnik 

 
Der Bürgermeister begrüßt die anwesenden Gemeinderäte sowie die 
Besucher, stellt die Beschlussfähigkeit als gegeben fest und eröffnet die 
Sitzung. 
 

 
 
1. Bestellung der Protokollprüfer 
Berichterstatter im Gemeinderat: Bürgermeister Franz Josef Smrtnik 

 
 

Die Niederschrift über die am 07.05.2009 stattgefundene Sitzung des Gemeinderates 
liegt vor und wurde von den Protokollprüfern Frau Pircer sowie Frau Hiessberger 
unterzeichnet. 
 
Als Protokollprüfer für die heutige Sitzung wären  Herr Mag. Dr. MSc Andreas Jerlich 
sowie Herr Willi Ošina  zu bestellen. 
 
Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
 
 

 
 
 
2. Grundsatzbeschluss; Energieautarke Gemeinde 
Berichterstatter im Gemeinderat: Dr. Stefan Merkač 
 
Derzeit besteht in der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach durch die mangelhafte 
Nutzung von Energieressourcen, ein sehr hoher und unnötiger Kapitalabfluss. Mit der 
optimalen Nutzung erneuerbarer Energieressourcen vor Ort, könnte einerseits die 
Wertschöpfung in der Region erhöht werden und die damit verbundenen Arbeitsplätze 
erhalten bzw. zusätzlich geschaffen werden und würden andererseits die Belastungen 
der Umwelt im Bereich des Feinstaubes des CO²-Ausstoßes sowie anderer Emissionen 
deutlich reduziert und somit dem Wohlstand für die Gemeindebürgerinnen und Bürger 
sowie der Attraktivität der Gemeinde im Bereich des Tourismus dienen.  
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Die Nutzung der erneuerbaren Energien ist eine sehr sensible Sache und wird optimal 
nur gestaltbar sein, wenn sich alle Fraktionen im Gemeinderat dazu durchringen, ein 
gemeinsames Ziel zu verfolgen. Dieses Ziel könnte vorerst mit einem 
Grundsatzbeschluss angepeilt werden, und in Hinkunft nach Aufbereitung im 
zuständigen Ausschuss, in den einzelnen Punkten vertieft und mit detaillierten 
Aufgaben versehen werden.  

 
Der Entwurf des Grundsatzbeschlusses wurde in allen Ausschüssen vorbehandelt und 
einstimmig angenommen. 

 

 
 

Grundsatzbeschluss 
des Gemeinderates von Eisenkappel - Vellach / Železna Kapla - Bela über den Ausstieg 

der Nutzung von fossiler Energie und des Einsatzes ökologisch vertretbarer 
erneuerbarer Energieformen in der Gemeinde. 

 
Die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte der Marktgemeinde Eisenkappel – Vellach / 
Železna Kapla - Bela beschließen den Ausstieg aus der direkten oder indirekten Nutzung 
fossiler Energie im Gemeindegebiet nach einem zu erstellenden Stufenplan. Sämtliche 
Einrichtungen unter Gemeindeverwaltung werden auf erneuerbare Energieträger umgestellt. 
Das soll als Anregung und Vorbildwirkung für alle Gemeindebürgerinnen und 
Gemeindebürger dienen. Diese werden in Form von Beratungen und Aufklärungsmaßnahmen 
sowie Bewusstseinsbildungsmaßnahmen zum Umstieg motiviert. Zusätzlich sollen finanzielle 
Anreize sowie Begünstigungen für den Umstieg geschaffen werden. 
 
Die Energieressourcen der Gemeinde sollen aktiv genutzt werden. Diese sind in erster Linie 
Holznutzung mittels Holzvergaser und Kraftwärmekopplungen, Wasserkraft und 
Sonnenenergie sowie weitere ökologisch vertretbare Energieformen. Das Ziel ist die 
eigenständige ökologische Energieversorgung in den Bereichen der Wärmenutzung (Heizung 
und Warmwasser), der Stromnutzung sowie der Mobilität. 
 
Zu diesem Zweck sollen bis Herbst des Jahres 2009 die Potenziale der Ressourcen, die 
momentane Nutzung und der Bedarf, die momentane Erzeugung, das Einsparungspotenzial 
und die potentielle Vermarktung der Gesamtenergie in der Gemeinde – also eine 
ganzheitliche Energiebilanz erstellt werden.  
 
Aufbauend auf diesen Fakten soll ein ganzheitliches und nachhaltiges Energiekonzept für die 
Gemeinde erstellt werden. Zu diesem Zweck sollen auch Finanzmittel privater Investoren, 
von Vereinen, Genossenschaften, Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürgern, der 
Gemeinde, des Landes, des Bundes, der EU und weiterer potentieller Finanzierungsquellen 

Antrag: 
 
Die Ausschüsse stellen im Wege des Gemeindevorstandes an den Gemeinderat  
den Antrag, der Gemeinderat möge nachstehenden Grundsatzbeschluss tätigen: 
 
 



Niederschrift Gemeinderat 07.07.2009 
 - 5 - 

erschlossen werden. Ein Finanzierungsplan sowie die Erstellung von Förderprojekten soll in 
diesem Zusammenhang in Auftrag gegeben werden. 
 
Daraus ergibt sich die Planung eines Stufenplanes in Form von Modulen für die Umsetzung 
des Einsatzes erneuerbarer Energieformen. Über die Rechtsformen der Zusammenarbeit 
zwischen Energiebereitstellern, Energieverbrauchern und der Gemeinde soll ebenfalls eine 
Entscheidung gefällt werden, die aus gemeindewirtschaftlicher Sicht das Optimum darstellt. 
 
Forschungsinstitutionen sollen in das ganzheitliche Konzept genau so eingebunden werden 
wie touristische Angebote und weitere daraus resultierende Synergieeffekte.  
 
Die Nachbargemeinden (in Österreich und Slowenien) sollen in dieses Konzept eingebunden 
und zur Zusammenarbeit eingeladen werden. 
 
 
Juli 2009 
 

Načelni sklep 
občinskega sveta Železna Kapla – Bela / Eisenkappel - Vellach  o opustitvi uporabe 

fosilnih virov energije in uporabi ekološko neoporečnih ter obnovljivih virov energije 
v občini. 

 
Članice in člani občinskega sveta tržne občine Železna Kapla – Bela / Eisenkappel – Vellach 
sklepajo o opustitvi posredne in neposredne uporabe fosilnih virov energije na območju 
občine po stopenjskem načrtu katerega je treba še določiti. Vsi objekti, ki so v občinski upravi 
se preusmerijo v uporabo obnovljivih virov energije. To naj bo pobuda ter zgled vsem 
občankam in občanom. Za lažji prestop bodo občankam in občanom na voljo svetovanja ter 
ukrepi ozaveščanja o prednostih uporabe obnovljivih virov energije. Poleg tega naj finančne 
podpore in ugodnosti občankam in občanom pomagajo pri preusmeritvi uporabe obnovljivih 
virov energije. 
 
Koristijo naj se energetski viri, ki so na razpolago v občini. To so v prvi vrsti koriščenje lesa 
preko vplinjevanja ter soproizvodnja toplote in električne energije, vodna energija, sončna 
energija ter drugi ekološko neoporečni viri energije. Cilj je neodvisna ekološka oskrba 
z energijo na področjih toplotne energije (ogrevanje in topla voda), toka, ter energije za 
mobilnost.  
 
V ta namen naj se še do jeseni 2009 popišejo potenciali energetskih virov, trenutna uporaba in 
potreba, sedanja proizvodnja, možnost štedenja ter potencialne količine prodajnega obsega 
celotne energije v občini – sestavi naj se torej celovita energetska bilanca.  
 
Na teh temeljih naj se razvije celovit in trajnosten energetski koncept. V ta namen naj se 
organizirajo tudi gmotna sredstva zasebnih investrojev, društev, zadrug, občank in občanov, 
občine, dežele, države, Evropske unije ter drugih potencialnih finančnih virov. Investicijski 
načrt ter razvoj podpornih projektov naj se naroči.  
 
Iz tega sledi načrtovanje stopenskega načrta v obliki modulov za uresničitev uporabe 
obnovljivih virov energije. O pravnem sestavu sodelovanja med proizvajalci in uporabniki 
energije ter občino bo potrebna še odločitev, ki bo predstavljala gospodarski optimum z 
vidika občine.  
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V celovit koncept naj se vklučujejo raziskovalne ustanove, kakor turistične ponudbe in drugi 
iz tega se ravzvijajoči sinergetski učinki.  
 
Sosednje občine (iz Avstrije in Slovenije) naj se vključijo v ta koncept in povabijo k 
sodelovanju. 
 
Julij 2009 
 
Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
 

 
 
 
3. Grundsatzbeschluss - Unverkäuflichkeit von gemeindeeigenen Wohnanlagen 
Berichterstatter im Gemeinderat: Vizebürgermeister Harald Kogelnik 
Von der SPÖ Eisenkappel-Vellach wurde am 7.5.2009 folgender Antrag eingebracht: 
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Dieser Antrag wurde im Ausschuss für Familie, Soziales und Gesundheit behandelt. 
 
Alle Mitglieder des Ausschusses befürworten den Erhalt und die Weiterführung der 
gemeindeeigenen Wohnanlagen, zumal diese einen hohen baulichen Standard 
aufweisen und die Mietkosten sehr moderat gestaltet sind. 
 
 
Der Bürgermeister ersucht um Zustimmung zu diesen Antrag, zumal die Wohnungen 
in einem sehr guten Zustand sind.  
 
GV Ing. Malle: Erinnerte daran, dass der Bürgermeister damals als Wohnungsreferent 
eine Veräußerung der Wohnungen befürwortet hat und bedankt sich bei Ihm für seine 
Meinungsänderung zumal diese Sozialeinrichtungen ein Kapital für die Gemeinde 
darstellen.  
 
Bürgermeister Smrtnik: Gibt Herrn GV Malle Recht, weißt aber darauf hin, dass 
damals die Veräußerung nur in Form von Eigentumswohnungen angedacht waren. 

 
 
Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
 

 
 
 
4.      Erster Nachtragsvoranschlag 2009 
Berichterstatter im Gemeinderat: Bgm. Franz Josef Smrtnik 
 
Der Rechnungsabschluss 2008 sowie die bereits ausverhandelten und zugesicherten 
Bedarfszuweisungen für das Jahr 2009 bilden die Grundlage für den Entwurf des 
ersten Nachtragsvoranschlages 2009. Im ordentlichen Haushalt wurde für die spezielle 
Ortsplanung im Bereich der örtlichen Ortseinfahrt ein Betrag von € 4.200,00 sowie die 
Förderungen für die Schutzbekleidung und das Atemschutzüberwachungsgerät der FF-
Bad Eisenkappel in den Nachtragsvoranschlag eingebaut. Aufgrund der 
Zusicherungsschreiben des Amtes der Kärntner Landesregierung wurden nachstehende 
Bedarfszuweisungen in den ordentlichen Haushalt aufgenommen: 
 

Antrag: 
 
Der Ausschuss für Familie, Soziales und Gesundheit stellt über den 
Gemeindevorstand an den Gemeinderat einstimmig den Antrag, folgenden 
Grundsatzbeschluss zu fassen: 
Im Interesse der Erhaltung des gegenwärtigen hohen Standards, sowohl hinsichtlich 
der günstigen Mietpreise, als auch der hohen baulichen und organisatorischen 
Qualität, sind die gemeindeeigenen Wohnanlagen unverkäuflich.  
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o Anschaffung von ABS Rücksäcke für  
die Bergrettung Bad Eisenkappel   €  2.500,00 

o Sanierung des Eislaufplatzes GAK   €       12.000,00 
o Schneechaos 2008/09     €  9.000,00 
o Eisenkappel-Pfarrsaal     €       20.000,00 
o X-Team Decathlon 2009 – Super Zehnkampf  €         2.300,00 

 
Da für sämtliche Bedarfszuweisungen an Dritte, welche über die Gemeinde 
abgewickelt werden, Fördervereinbarungen abgeschlossen werden müssen,  wird dem 
Bericht auch die Fördervereinbarung für  
 

o die ABS-Rücksäcke der Bergrettung Bad Eisenkappel und 
o die Sanierung des Eislaufplatzes GAK beigelegt. 

 
Die Bergrettung hat für die Anschaffung der Rucksäcke auch schon eine bezahlte 
Rechnung bei der Marktgemeinde vorgelegt.    
 
Das Ergebnis des Rechnungsabschlusses 2008 wurde eingebaut und der Abgang wurde 
mit der Abgangsdeckung der Bedarfszuweisungen in der Höhe von € 480.000,00 uzum 
Großteil abgedeckt. 
 
Im außerordentlichen Haushalt wurden sämtliche Überschüsse und Abgänge aus der 
Jahresrechnung 2008 übertragen. Die neuen Vorhaben, welche im Jahre 2008 aufgrund 
der BZ-Verhandlungen für das Jahr 2009 ausverhandelt wurden und die bereits in den 
Berichten behandelten Finanzierungspläne, wurden zur Gänze in den 
Nachtragsvoranschlag integriert.  
 
Trotz intensiver Bemühungen und höchstmöglichen Einsparungen in diversen 
Abschnitten des ordentlichen Haushaltes, schließt der erste Nachtragsvoranschlag 
2009 im ordentlichen Haushalt mit einem Abgang in der Höhe von € 19.600,00 ab.  
 

 
 

Antrag: 
 
Der Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft stellt im Wege des Gemeindevorstandes an 
den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge den  

o ersten Nachtragsvoranschlag 2009 mit nachstehender Verordnung,  
o die Fördervereinbarungen für die Sanierung des GAK-Eislaufplatzes und die 

Anschaffung von ABS-Rucksäcken sowie  
o die Überweisung an die Bergrettung Bad Eisenkappel für die Anschaffung von 

ABS-Rucksäcken und 
o die Überweisung an den Grascher Athletik Klub nach Vorlage der bezahlten 

Rechnungen beschließen. 
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Verordnung 
 
des Gemeinderates vom 07.07.2009, Zahl: 1244-0/2009, über die Feststellung des 
ersten Nachtragsvoranschlages 2009. 
 
Gemäß § 88 der K-AGO 1998, LGB1.Nr. 66/98, wird der Voranschlag der 
Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach nach der Verordnung des Gemeinderates vom 
19.12.2008  in der derzeit geltenden Fassung wie folgt abgeändert: 
 
 
 
Der § 1 (Gesamtsummen) der Voranschlagsverordnung erhält folgende Fassung: 
 bisher erweitert Gesamtsummen 
a) ordentlicher Voranschlag    
Summe der Einnahmen 4.811.700 511.000 5.322.700 
Summe der Ausgaben 5.291.800 50.500 5.342.300 
    
Abgang:   19.600 
    
b) außerordentlicher Voranschlag    
Summe der Einnahmen 832.300 992.700 1.825.000 
Summe der Ausgaben 832.300 992.700 1.825.000 
    

c) Gesamtsummen:    
Gesamteinnahmen 5.644.000 1.503.700 7.147.700 
Gesamtausgaben 6.124.100 1.043.200 7.167.300 
    
Gesamtabgang   

    
 
 

 
19.600 

 
Die Verordnung tritt am 08.07.2009 in Kraft. 
 
 
Gemeinderat Schorli weißt darauf hin, dass die in der Öffentlichkeit dargestellten 
Behauptungen, die Gemeinde sei hoch verschuldet – nicht dafür geeignet sind, für eine 
gute Stimmung in unserer Gemeinde zu sorgen und beim Land das entsprechende Geld 
zu mobilisieren. Solche Alleingänge sind nicht förderlich. Dr. Haller hat den Weg 
vorgezeigt, wie man zusätzliche Mittel für die Gemeinde lukreiert.  
 
 
Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
 

 
 
 
 
 



Niederschrift Gemeinderat 07.07.2009 
 - 10 - 

5.             Kassenprüfung vom 25.05.2009  
Berichterstatter im Gemeinderat: Gabriel Hribar  
 
Der Ausschuss für die Kontrolle der Gebarung hat in der Sitzung am 25.05.2009 die 
Gemeindekasse überprüft,  und für in Ordnung befunden. Der Prüfungszeitraum war 
vom 03.02.2009 bis 25.05.2009.  
 

 
 
Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
 

 
 
 
6.           Finanzierungsplan Kläranlage – Anpassung an den Stand der Technik 
Berichterstatter im Gemeinderat: Bgm. Franz Josef Smrtnik  
 
Der Gemeinderat der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach hat am 13. Juli 2007 die 
Planungsarbeiten für die Umrüstung der Abwasserreinigungsanlage auf den neuesten 
Stand der Technik vergeben und hat sich dabei für die Variante 2 der Umrüstung 
ausgesprochen. Die Kostenschätzung für diese Variante ergab eine Gesamtsumme von 
€ 219.500,---. Vom Land war eine Förderung in der Höhe von  20 % der förderbaren 
Kosten, das sind in etwa € 30.000,-- zu erwarten, sodass der verbleibende Betrag 
mittels Darlehen zu finanzieren war.  
 

Der Grund für die Entscheidung für die Variante 2 lag vor allem in dem Bereich der 
Folgekosteneinsparungen, zumal diese Variante folgekostenneutral ist und somit keine 
Auswirkung auf die Gebührengestaltung betreffend der Abwassergebühren hat. An 
Folgeeinnahmen sind die Barwertförderungen des Bundes von jährlich € 2.280,-- zu 
verzeichnen. Diese Einnahmen ergänzt mit den errechneten Stromeinsparungen 
reichen aus, um die Rückzahlung der dafür notwendigen Darlehen zu gewährleisten.  
 

Dafür hat der Gemeinderat am 20. Dezember 2007 einstimmig einen 
Finanzierungsplan beschlossen. Mittlerweile wurde festgestellt, dass im Bereich der 
bestehenden Schalttechnik ein Großteil der automatischen Steuerung von der Wartung 
zeitlich ausläuft und somit bei künftigen Defekten nicht mehr nachbeschafft werden 
kann. Um künftige Wartungen zu ermöglichen, wurde das Projekt neu erstellt und 
ausgeschrieben. Auch wenn die Kosten nunmehr 270.000 Euro betragen, wirkt sich 
das Projekt positiv auf die Folgekosten aus. Die Barwertförderung des Bundes wird 
höher, die Zinsen sind derzeit wesentlich geringer bemessen und die Erneuerung der 
Schaltbauteile wird sich auch auf die Wartung positiv auswirken.  
 
 

Antrag: 
 

Der Ausschuss für die Kontrolle der Gebarung stellt im Wege des 
Gemeindevorstandes an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge den 
Kassenprüfungsbericht zur Kenntnis nehmen. 
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Antrag: 
 
Der Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft  stellt im Wege des 
Gemeindevorstandes an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge 
nachstehenden Finanzierungsplan beschließen. 
 

 

 
A) INVESTITIONSAUFWAND 

Teilbeträge gemäß Bauvolumen im Jahr 
Namentliche Bezeichnung Gesamtbetrag 

2008 2009 2010 2011 2012 
 Gesamtbetrag in Euro; Teilbeträge in Tausend-Euro 
 Stand der Technik Einbau     270.000       0     270       0       0       0 
Gesamtkosten     270.000       0     270       0       0       0 

 
B) FINANZIERUNGSPLAN 

Teilbeträge gemäß Finanzierung im Jahr 
Namentliche Bezeichnung Gesamtkosten 

2008 2009 2010 2011 2012 
 Gesamtbetrag in Euro; Teilbeträge in Tausend-Euro 
Darlehensaufnahme     234.000       0     234       0       0       0 
Landesförderung      36.000       0      36       0       0       0 
Gesamtkosten     270.000       0     270       0       0       0 

 
C) FOLGEKOSTENRECHNUNG (Jahresabschnitt) 
 
Einnahmen Betrag Prüfungsvermerk 
Barwertförderung des Bundes 2810  
Gesamteinnahmen 2810  

 
Ausgaben Betrag Prüfungsvermerk 
Darlehensrückzahlung - Tilgung 4200  
Darlehensrückzahlung - Zinsen 7800  
Stromeinsparung -10700  
Gesamtausgaben 1300  

 
 
Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
 

 
 
 
7.       Darlehensaufnahme – Anpassung der ARA an den Stand der Technik 
Berichterstatter im Gemeinderat: Bürgermeister Franz Josef Smrtnik  
 
Für die Finanzierung der Anpassung der Kläranlage in Blasnitzen an den Stand der 
Technik wurde ein Darlehen in der Höhe von € 234.000,00 in zwei Varianten 
ausgeschrieben. Es wurden dabei die Raika, die Posojilnica Bank, die Bank Austria, 
die Bawag-PSK, Hypo Alpe Adria Bank und Zveza Bank zur Anbotslegung 
eingeladen. Das Darlehen wurde für einen Zeitraum von 25 Jahren mit halbjährlicher 
Annuitätentilgung ausgeschrieben, wobei die erste Variante einen Fixzinssatz und die 
zweite Varianten einen variablen Zinssatz mit Bindung an den EURIBOR beinhaltete. 
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Nachstehende Darlehensanbote wurden abgegeben: 
Bank variabler Zinssatz Fixzinssatz Gesamtrückzahlung 

variab. Zinss.     -       Fixzins 
Hypo Alpe 
Adria Bank 

(Euribor+ 0,950%)  = 
2,429% 

kein Anbot € 314.865,91  

Bank 
Austria (Euribor + 0,900%) = 

2,391% 

5,24% (fix auf 5 
Jahre) danach 
neue 
Vereinbarung 
oder 6,21% (fix 
auf 10 Jahre) 
danach neue 
Vereinbarung 

€ 313.473,12 € 425.705,66 
 
 
 
 
€ 467.864,18 

Bawag-PSK 
 
Anbot 02.06. 

(Euribor+ 0,44%)  = 
1,983% 
1,901% 

kein Anbot  € 298.921,07 
 
ca. € 
297.421,07 

 

Posojilnica 
Bank 

(Euribor+1%) = 
2,560% 

kein Anbot  € 317.860,85  

Raika (Euribor+1,375%) = 
2,960% 

kein Anbot € 332.755,50  

 

Nach Durchsicht der Anbote ging die Bawag-PSK mit einem variablen Zinssatz von 
1,983% als Bestbieter hervor. Aufgrund des derzeitigen niedrigen Zinsniveaus, ist der 
Abschluss eines Darlehens mit Bindung an den Euribor durchaus interessant und in 
Erwägung zu ziehen. Da bei den meisten Anboten der Zinssatz nur bis zu einem 
bestimmten Zeitpunkt gewährleistet werden konnte, wurde bei der Bawag-PSK 
nachgefragt, inwiefern sich der Zinssatz bis zum heutigen Tag geändert hat. Laut 
Auskunft durch den Sachbearbeiter Herrn Mag. Windisch hat sich der Zinssatz sogar 
verringert, dh. dass aus derzeitiger Sicht ein Effektivzinssatz in der Höhe von 1,901 % 
angeboten werden kann und das Anbot drei Monate gilt.  
 

 
Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
 

 
 
 
 
 
 

Antrag:  
 

der Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft stellt im Wege des Gemeindevorstandes 
an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge die Aufnahme des 
Darlehens in der Variante variabler Zinssatz mit Euribor +0,44% p.a. bei der 
Bawag-PSK beschließen. 
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8.          ARA- Eisenkappel; Anpassung an den Stand der Technik; Vergabe 
Berichterstatter im Gemeinderat:  Vizebürgermeister Harald Kogelnik  
 
Laut Auftrag des Amtes der Kärntner Landesregierung, Abteilung 15 – Umweltschutz, 
bzw. Abfallrechtsbescheid für thermische Klärschlammverwertung und 
Wasserrechtsbescheid für Kläranlagen ist eine Anpassung an den Stand der Technik 
verpflichtend vorgeschrieben.  
 

Der Gemeinderat hat sich bereits im Jahre 2007 mit dieser Thematik befasst und den 
Beschluss gefasst, die Planung, Umsetzung und Bauaufsicht dem Büro Oberressl & 
Kantz, 9020 Klagenfurt, zu vergeben. In diesem Beschluss wurde die vom angeführten 
Büro vorgeschlagene Variante 2 (neues Gesamtkonzept) mit nachstehenden 
Auswirkungen  gewählt.  
 

• Kläranlage und therm. Klärschlammanlage am letzten Stand 
• laufende Kosten werden gesenkt 
• langfristig kostenneutrale Amortisation der Anlagen 
• Sicherung der Klärschlammverwertung 
• Sicherung der Betriebssicherheit der Anlage 
• Verringerung der Investitionskosten durch ein Gesamtpaket des Umbaues 

 

Auf Grundlage dieses Beschlusses hat das Büro Oberressl & Kantz nachstehende 
Ausschreibungen mit folgendem Ergebnis getätigt: 
 

a)   maschinelle Ausrüstung  
Fa. Katzenberger, Baustoffindustrie GmbH.   netto  €          132.945,00 
GLZ, Edelstahltechnik GmbH.     netto  €          144.385,00 
Kenda – Abwassertechnik GmbH.    netto  €          147.530,00 
Metallpower, Alu-Niro-Stahl     netto  €          160.538,00 
 

b)  elektrotechnische Ausrüstung  
Schubert Elektroanlagenbau GmbH.    netto  €            93.390,97 
ZH-Techn. Regelungs- u. Autom.GmbH.    netto  €            95.355,90 
Siemens AG, NL Klagenfurt     netto  €          169.848,31  
 

 
Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 

Antrag: 
 

Der Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen stellt im Wege über den 
Gemeindevorstand an den Gemeinderat den Antrag, die Vergabe wie vom Büro 
Oberressl & Kantz vorgeschlagen, an die beiden Best- und Billigstbieter  
 

a)  Fa. Katzenberger GmbH. zum Nettoanbotspreis von  €  132.945,00 und 
b)  Fa. Schubert Elektroanlagenbau GmbH. zum Nettoanbotspreis von € 93.390,97 
 

zu vergeben. 
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9.         Finanzierungsplan Wasserversorgung 
Berichterstatter im Gemeinderat: Franz Josef Smrtnik  
 
Bei der Gemeindewasserversorgungsanlage Eisenkappel ist eine Reihe von 
Sanierungsmaßnahmen erforderlich, um einerseits unsere Bürger ausreichend und in 
entsprechender Qualität mit Wasser zu versorgen und andererseits für künftige 
Entwicklungen gewappnet zu sein.  
 
Derzeit wird die Gemeindewasserversorgungsanlage in Bad Eisenkappel aus zwei 
Quellen gespeist, dies sind die Koschnikquelle und die Boschtlquelle. Eine Quelle 
alleine reicht nicht aus, um die Versorgung aufrecht zu erhalten. Beide Quellen 
gemeinsam sind aber durchaus ausreichend, um die Bürger im Normalfall mit der 
ausreichenden Menge an Wasser zu bedienen. Probleme ergeben sich bei längerer 
Trockenheit, aber auch bei diversen defekten innerhalb des Rohrleitungsnetzes. Des 
Weiteren ist bei Verunreinigung einer dieser beiden Quellen ein Wegschalten nicht 
möglich, da keine Alternativen zur Verfügung stehen.  
 
Bei der  Boschtlquelle wurde als Notlösung eine Bybassleitung eingebaut, zumal die 
Quellstube durch Hangverschiebungen die Gefahr in sich barg, dass von einem Tag 
auf den anderen ein enormer Rückgang der Schüttung auftreten könnte. Eine 
Sanierung dieser Notlösung wurde vom Gemeinderat schon konzipiert, konnte aber 
nicht durchgeführt werden, da dies nur mit der Wegschaltung der Boschtlquelle für 
einige Tage möglich wäre. Diese Wegschaltung wiederum ist aber nicht möglich, weil 
die Koschnikquelle alleine für die Versorgung nicht ausreicht.  
 
Aus diesem Grund wurden von der Gemeinde Alternativlösungen gesucht und Quellen 
im näheren Umgebungsbereich des Ortes untersucht. Als Ergebnis dieser 
Untersuchungen sind nur zwei wirtschaftlich machbare Lösungen herausgekommen.  
Die erste Lösung wäre die Jakobsquelle - mit der Wasserversorgung des Ortes Bad 
Eisenkappel mit einer Druckerhöhungsanlage zu verbinden. Die zweite Möglichkeit 
wäre die Pfarrquelle anzukaufen, zu fassen und ebenfalls mit einer 
Druckerhöhungsanlage in die Wasserversorgungsanlage Bad Eisenkappel einzubinden.  
 
Die Verhandlungen mit dem Pfarrer sind positiv abgeschlossen worden, wurden vom 
Gemeinderat im Dezember beschlossen und haben daher diese Variante als 
wirtschaftlichste Lösung ergeben.  
 
Um mittelfristig  die Kosten für die Wasserversorgung planen zu können, wurden in 
den Entwurf dieses Finanzierungsplanes auch die notwendigen Reparaturen im 
Bereich der Absperrungen (Schieber) sowie die Erweiterungen, welche größtenteils 
schon umgesetzt worden sind, aufgenommen.  
 
Auch die Digitalisierung des Leitungsnetzes, welche einerseits vom Bund mit 50 % 
gefördert wird und andererseits die Finanzierung mittels Bedarfszuweisungen 
gesichert ist, wurde in diesen Finanzierungsplan aufgenommen, um so dieses 
Vorhaben überschaubar und überprüfbar zu halten.  
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Antrag: 
 
Der Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft stellt im Wege des 
Gemeindevorstandes an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge 
nachstehenden Finanzierungsplan beschließen.  
 

All diese Maßnahmen sind mittelfristig ausgelegt und beinhalten alle derzeit 
absehbaren notwendigen Investitionen.  
 
Die Gesamtkosten für dieses Vorhaben betragen 468.000.— Euro, wobei nach Abzug 
der möglichen Förderungen ein Betrag von 378.000.— Euro, mittels Darlehen 
aufzubringen ist.  
 
Die derzeit günstigen Zinsbedingungen am Kapitalmarkt würden für die Gemeinde 
eine jährliche Belastung an Tilgung und Zinsen, in der Höhe von 36.000.—Euro mit 
sich bringen, welche nur mit einer entsprechenden Anpassung der 
Wasserbezugsgebühren finanziert werden können.  
 
Die Umsetzung der im Finanzierungsplan enthaltenen Projekte ist daher nur möglich, 
wenn einerseits alternative Einnahmequellen erwirkt werden können und/oder die 
Wasserbezugsgebühren entsprechend angepasst werden.  
 
 
 
 

 
A) INVESTITIONSAUFWAND 

Teilbeträge gemäß Bauvolumen im Jahr 
Namentliche Bezeichnung Gesamtbetrag 

2009 2010 2011 2012 2013 
 Gesamtbetrag in Euro; Teilbeträge in Tausend-Euro 
Erweiterung Schloßfeld und Ebriach       41.000      41       0       0       0   
Sanierung Boschtlquelle      42.000      42       0       0       0   
Pfarrquelle Ankauf und Erschließung     300.000     300       0       0       0   
Sanierung Absperrungen      40.000      40       0       0       0   
Digitalisierung Leitungsnetz      45.000      45       0       0       0   
Gesamtkosten     468.000     468       0       0       0       0 

 
B) FINANZIERUNGSPLAN 

Teilbeträge gemäß Finanzierung im Jahr 
Namentliche Bezeichnung Gesamtkosten 

2009 2010 2011 2012 2013 
 Gesamtbetrag in Euro; Teilbeträge in Tausend-Euro 
Darlehensaufnahme     378.900     378       0       0       0   
Förderung Bund Leitungsnetz      22.500      22       0       0       0   
Förderung Bund Erweiterung Schloßfeld und Ebriach       2.000       2       0       0       0   
Bedarfszuweisungen Digitalisierung Leitungsnetz      10.000      10       0       0       0   
Förderung Land Erweiterung Schloßfeld und Ebriach       6.600       6       0       0       0   
Förderung Land Pfarrquelle Erschließung      48.000      48       0       0       0   
Gesamtkosten     468.000     468       0       0       0       0 
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C) FOLGEKOSTENRECHNUNG (Jahresabschnitt) 
Einnahmen Betrag Prüfungsvermerk 
   
Zusätzliche Wasserbezugsgebühren 36.000  
Gesamteinnahmen 36.000  
Ausgaben Betrag Prüfungsvermerk 
Darlehensrückzahlung – Tilgung und Zinsen 36.000  
Einsparung bei Instandhaltungen -1.500  
Zusätzliche Stromkosten 1.500  
Gesamtausgaben 36.000  

 
 
Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
 

 
 
 
10.             Verordnung - Wasserversorgung   
Berichterstatter im Gemeinderat: Franz Josef Smrtnik 
 
Der Finanzierungsplan über die Sanierung und Erweiterung der Wasserversorgung laut 
vorstehenden Tagesordnungspunkt ergibt Folgekosten, welche mittels Anpassung der 
Wasserbezugsgebühren finanziert werden müssen. Dafür ist eine entsprechende 
Verordnung vom Gemeinderat zu beschließen.  
 
 
 

 
 

Verordnung 
 
des Gemeinderates der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach vom 07.07.2009, Zahl 
1244-0/2009 mit der Wasserbezugsgebühren ausgeschrieben werden 
 
Gemäß der §§ 23 und 24 des Gemeindewasserversorgungsgesetzes 1997 – K-GWVG, 
LGBl. Nr. 107/1997 i.d.g.F. wird verordnet: 
 

§ 1 
Ausschreibung 

 

Für die Benützung und Inanspruchnahme der Gemeindewasserversorgungsanlage Bad 
Eisenkappel und Rechberg wird eine Wasserbezugsgebühr ausgeschrieben. Die 

Antrag: 
 

Der Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft stellt im Wege des 
Gemeindevorstandes an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge 
nachstehende Verordnung beschließen: 
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Wasserbezugsgebühr wird als Bereitstellungs- und als Benützungsgebühr 
ausgeschrieben. 
 

§ 2 
Gegenstand der Abgabe 

 

Für die Bereitstellung und für die Möglichkeit der Benützung der 
Wasserversorgungsanlage ist eine Bereitstellungsgebühr, für die tatsächliche 
Inanspruchnahme der Wasserversorgungsanlage eine Benützungsgebühr zu entrichten. 
 

§ 3 
Bereitstellungsgebühr 

 

1) Die Bereitstellungsgebühr ist für jene Grundstücke zu entrichten, für die ein 
Anschlussauftrag erteilt oder ein Anschlussrecht eingeräumt wurde. 

 
 Die Bereitstellungsgebühr beträgt je Bewertungseinheit  Euro  35,00 
 
2) Der Gebührensatz nach Abs. 1 ist auf Basis des Verbraucherpreisindexes VPI 

2000 wertgesichert. Die Wertanpassung hat alljährlich zum 01. Jänner zu 
erfolgen. Für die Wertanpassung ist der Index des Monats Oktober maßgebend. 
Die Wertanpassung wird dadurch ermittelt, indem der Index des Monats Oktober 
des Vorjahres mit dem Index des Monats des vorvorigen Monats verglichen wird. 
Die Berechnung des Indexanpassung erfolgt auf zwei Kommastellen und ist 
kaufmännisch zu runden. Die sich so ergebenden Gebühren sind nach den 
Gemeindevorschriften kundzumachen. 

 
§ 4 

Benützungsgebühr 
 

1) Die Höhe der Benützungsgebühr ergibt sich aus der Vervielfachung - des mittels 
Wasserzählers ermittelten Wasserverbrauches - eines Jahres in Kubikmeter mit 
dem Gebührensatz. 

2) Der Gebührensatz beträgt € 0,88 pro Kubikmeter (inkl. 10% MwSt.) 
 
3) Für das periodische Wechseln und Eichen der Wasserzähler ist jährlich je 

Wasserzähler eine Messgebühr in der Höhe von € 11,55 vorzuschreiben. 
 
3) Die Gebührensätze nach Abs. 1, 2 und 3 sind auf Basis des 

Verbraucherpreisindexes VPI 2000 wertgesichert. Die Wertanpassung hat 
alljährlich zum 01. Jänner zu erfolgen. Für die Wertanpassung ist der Index des 
Monats Oktober maßgebend. Die Wertanpassung wird dadurch ermittelt, indem 
der Index des Monats Oktober des Vorjahres mit dem Index des Monats des 
vorvorigen Monats verglichen wird. Die Berechnung der Indexanpassung erfolgt 
auf zwei Kommastellen und ist kaufmännisch zu runden. Die sich so ergebenden 
Gebühren sind nach den Gemeindevorschriften kundzumachen. 
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§ 5 
Abgabenschuldner 

 

1) Zur Entrichtung der Bereitstellungsgebühr und der Benützungsgebühr ist der 
Eigentümer des an die Gemeindewasserversorgungsanlage angeschlossenen 
Grundstückes verpflichtet. 

 
2) Bei Vermietung oder Verpachtung des gesamten an die 

Gemeindewasserversorgungsanlage angeschlossenen Grundstückes an einen 
Bestandnehmer ist dieser zur Entrichtung der Wasserbezugsgebühr verpflichtet. 

 
§ 6 

Festsetzung der Abgabe 
 
Die Wasserbezugsgebühr ist jährlich mittels Abgabenbescheid festzusetzen. 
Vierteljährlich sind anteilige Vorauszahlungen aufgrund der Abgabenfestsetzung des 
vorausgegangenen Jahres zu leisten. 

§ 7 
Inkrafttreten 

 
1) Diese Verordnung tritt mit 01.01.2010 in Kraft 
 

2) Mit dem Wirksamkeitsbeginn dieser Verordnung tritt die Verordnung des 
Gemeinderates vom 16.11.2006, Zahl: 2591-0/2006 außer Kraft. 

 
 

 
Der Bürgermeister: 
 
 
Franz Josef Smrtnik 

 
 
Angeschlagen am: 
Abgenommen am: 
 
Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
 
 

 
 
 
11.         Finanzierungsplan Katastrophenschäden 2008 
Berichterstatter im Gemeinderat: Bgm. Franz Josef Smrtnik 
 
Der Gemeinderat hat am 12.02.2009 einstimmig den Finanzierungsplan für die 
Katastrophenschäden 2008 beschlossen. Dort wurde berichtet, dass in den beiden 
Bereichen – Remscheniger Straße und Zufahrt zu den Obir Tropfsteinhöhlen – 
Schäden in der Höhe von  € 127.800.--  entstanden sind.  
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Antrag: 
 

Der Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft stellt im Wege des 
Gemeindevorstandes an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge 
nachstehenden Finanzierungsplan beschließen: 

 

Im Zuge der Generalsanierung der Remschenigerstraße war geplant, einen Teil dieser 
Kosten über die Sanierungskosten aufzubringen.  
 

Dieser Finanzierungsplan wurde von der Aufsichtsbehörde deshalb nicht genehmigt, 
zumal bei der Bedeckung der Gesamtkosten im Finanzierungsplan nicht 50 % der 
Eigenmittel aufscheinen. Die Gemeinde erhielt die Auflage, für die Bedeckung des 
Fehlbetrages in der Höhe von 13.900.-- Euro im gegenständlichen  Finanzierungsplan 
Sorge zu tragen.  
 

Aus diesem Grund wird der Restbetrag - als BZ-Erwartung für das Jahr 2010 - im 
gegenständlichen Finanzierungsplan aufgenommen. Sollte es jedoch möglich sein, die 
Eigenmittel im Zuge der Generalsanierung aufzubringen, so ist natürlich jener Betrag 
über dieses Vorhaben in Abrechnung zu bringen.  
 
 

 
 
 
A) INVESTITIONSAUFWAND 

Teilbeträge gemäß Bauvolumen im Jahr 
Namentliche Bezeichnung Gesamtbetrag 

2009 2010 2011 2012 2013 
 Gesamtbetrag in Euro; Teilbeträge in Tausend-Euro 
Sanierung Katastrophenschäden     127.800     113      13       0       0   
Gesamtkosten     127.800     113      13       0       0       0 

 
 

B) FINANZIERUNGSPLAN 
Teilbeträge gemäß Finanzierung im Jahr 

Namentliche Bezeichnung Gesamtkosten 
2009 2010 2011 2012 2013 

 Gesamtbetrag in Euro; Teilbeträge in Tausend-Euro 
Katastrophenmittel       63.900      63       0       0       0   
Bedarfszuweisungen      63.900      50      13       0       0   
Gesamtkosten     127.800     113      13       0       0       0 

 
C) FOLGEKOSTEN 
 
Durch die Sanierung der Katastrophenschäden entstehen für die Marktgemeinde 
Eisenkappel-Vellach keinerlei Folgekosten. 
 
 

 
Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
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Antrag: 
 

Der Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft stellt im Wege des 
Gemeindevorstandes an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge 
 

a)  nachstehenden Finanzierungsplan und  
b) den Zuschuss in der Höhe von 30.000 Euro mittels Fördervereinbarung an den    
     Herrn Pfarrer Herrn Leopold Zunder beschließen. 

12. Finanzierungsplan Sanierung Pfarrsaal 
Berichterstatter im Gemeinderat: Bgm. Franz Josef Smrtnik  
 
Im Zuge der Verhandlungen über den Kauf der Pfarrquelle wurde zwischen dem 
damaligen Bürgermeister Dr. Dietfried Haller und Herrn Pfarrer Leopold Zunder, eine 
Unterstützung für die Sanierung des Pfarrsaales vereinbart. Daraufhin fand im Jänner 
dieses Jahres - beim damaligen Gemeindereferenten Herrn Ing. Reinhart Rohr - eine 
Verhandlung über dieses Thema statt und wurde der Gemeinde eine Bedarfszuweisung 
in der Höhe von 30.000.-- Euro, aufgeteilt in zwei Tranchen, d.h. für das Jahr 2009 
wurden 20.000.-- Euro und für das Jahr 2010 Euro 10.000.-- zugesagt. Diese 
Bedarfzuweisungen wurden mittlerweile schriftlich zugesichert. 
 

Da die Auszahlung dieser Förderungen im Rahmen des außerordentlichen Haushaltes 
erfolgen wird, ist dafür ein Finanzierungsplan zu beschließen. Im Finanzausschuss 
wurde vorgeschlagen, dass im Zuge der Fördervereinbarung auch die Verpachtung des 
Fischwassers - aus dem Bereich Lesnikbrücke bis zur Zellstofffabrik Obir- 
mitverhandelt werden soll, zumal eine Erneuerung des Pachtvertrages ansteht.  
 
 
 

 
 
 

A) INVESTITIONSAUFWAND 
Teilbeträge gemäß Bauvolumen im Jahr 

Namentliche Bezeichnung Gesamtbetrag 
2009 2010 2011 2012 2013 

 Gesamtbetrag in Euro; Teilbeträge in Tausend-Euro 
Kapitaltransferzlg. an priv. Haushalte      30.000      20      10       0       0   
Gesamtkosten      30.000      20      10       0       0       0 

 
B) FINANZIERUNGSPLAN 

Teilbeträge gemäß Finanzierung im Jahr 
Namentliche Bezeichnung Gesamtkosten 

2009 2010 2011 2012 2013 
 Gesamtbetrag in Euro; Teilbeträge in Tausend-Euro 
Bedarfszuweisungen       30.000      20      10       0       0   
Gesamtkosten      30.000      20      10       0       0       0 

 
C) FOLGEKOSTEN 
Da es sich um einen reinen Zuschuss handelt, entstehen für die Marktgemeinde 
Eisenkappel-Vellach keinerlei Folgekosten.  
 
Vizebgm Lopar: Weist darauf hin, dass die Kirche der einzige Verein ist, der viel 
Förderungen lukreiert.  
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GRin Lopar Hilde: Vom Pfarrer wurde seinerzeit zugesagt, dass wegen der Förderung für die 
Sanierung des Pfarrsaales, der Pfarrsaal allen Vereinen zur Verfügung steht. Dem 
Abwehrkämpferbund wurde aber der Zugang verwehrt.  
 
Bürgermeister Franz Josef Smrtnik sagt zu, dass er sich dafür einsetzen wird.  
 
 
 
Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
 
 

 
 
13.            Paulitschsattelstraße – Abtretungserklärung 
Berichterstatter im Gemeinderat: Franz Josef Smrtnik  
 
Laut LGBl. Nr. 225/2005 vom 15.3.2005 ist u.a. die L 132 – Paulitschsattelstraße – 
von der B 82 Seebergstraße bis zur österr.-slow. Grenze am Paulitschsattel – 
Bestandteil des Kärntner Landesstraßennetzes.  
 

Die Eigentumsverhältnisse EZ 174 (GB 76203 Bad Vellach)  weisen derzeit die 
Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach auf.  
 

Für die grundbücherliche Durchführung ist es notwendig, dass nachstehende 
Abtretungsurkunde und Verordnung beschlossen wird.  
 

 
ABTRETUNGSERKLÄRUNG 

 
abgeschlossen zwischen 
 

1. der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach, 9135 Bad Eisenkappel, vertreten 
durch den Bürgermeister Franz Josef Smrtnik, einerseits und 

 

2. dem Land Kärnten, Landesstraßenverwaltung, vertreten durch den 
Bevollmächtigten des Amtes der Kärntner Landesregierung, Herrn DI Helmut 
Anetter, Flatschacher Straße 70, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, andererseits 

 
wie folgt: 

1. 
 

Die Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach übergibt aus ihrer Erhaltung und Verwaltung 
an das Land Kärnten, Landesstraßenverwaltung die Liegenschaft EZ 174 GB 76203 
Bad Vellach, Bezirksgericht Eisenkappel, zu deren Gutsbestand die Grundstücke 
591/2 (Wald) , 1234 Sonstige (Straßenanlage), 1235 Sonstige (Straßenanlage) und 
1236 Sonstige (Straßenanlage) in unverbürgten Gesamtausmaß von 87.504 m² 
gehören.  
 

2. 
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Die Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach erklärt ausdrücklich die Lastenfreiheit der zu 
übergebenden Grundstücke und haftet weder für eine bestimmte Beschaffenheit oder 
Verwendbarkeit der Vertragsgrundstücke sondern lediglich dafür, dass diese frei von 
Besitz- und Benützungsrechten und ohne bücherliche und außerbücherliche Rechte 
dritter Personen übereignet werden, soweit sich aus diesem Vertrag nichts anderes 
ergibt.  

3. 
 

Die Übergabe des Vertragsgegenstandes unter Übertragung von Gefahr, Last und 
Vorteil ist bereits am 1.7.2008 durch gemeinsame Begehung der vertretungsbefugten 
Organe erfolgt.  
  
 

4. 
 
Die Vertragsparteien halten fest, dass die vertragsgegenständliche Liegenschaft nach 
ihrer Auffassung auch keinen Verkehrswert hat. Die Abtretung ist zuwendungsweise 
unter  Inanspruchnahme der steuerlichen Befreiungsbestimmung des § 15 Abs. 1 Ziffer 
12 des zum damaligen Zeitpunkt der Übergabe noch in Geltung befindlichen 
Erbschafts- und Schenkungssteuergesetzes erfolgt. Das Land Kärnten. 
Landesstraßenverwaltung und die Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach nehmen hiemit 
die volle Gebührenfreiheit in Anspruch.  
 

5. 
 

Die beteiligten Vertragsparteien erteilen sohin ihre ausdrückliche Bewilligung, dass 
aufgrund dieser Abtretungsurkunde in der EZ 174 GB 76203 Bad Vellach, BG 
Eisenkappel, folgende Grundbuchshandlung beantragt, bewilligt und vollzogen 
werden kann: 
 
Einverleibung des Eigentumsrechtes für: 
 

Land Kärnten, Landesstraßenverwaltung (öffentliches Gut) 
 

6. 
 

Die Übergabe der Grundstücke in das Eigentum des Landes Kärnten, 
Landesstraßenverwaltung (öffentliches Gut) wurde mit Gemeinderatsbeschluss vom    
………… einstimmig beschlossen.  
 

Für das Land Kärnten – Landesstraßenverwaltung: 
 

………………………………………………. 
DI Helmut Anetter 

 
Für die Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach: 
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Der Bürgermeister:     Gemeindevorstandsmitglied: 
 
………………………………..   ………………………………….. 
Franz Josef Smrtnik  

 
 

Gemeinderatsmitglied:  
 

…………………………………. 
 
 

VERORDNUNG 
 

des Gemeinderates der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach, mit der die Grundstücke 
Nr. 591/2 Wald, 1234, 1235 und 1236   Sonstige (Straßenanlage), EZ 174, GB 76203 
Bad Vellach, aus der Erhaltung und Verwaltung der Marktgemeinde Eisenkappel-
Vellach an das Land Kärnten übergeben wird.  
 
Gemäß §§ 3, 5 und 22 des Kärntner Straßengesetzes 1991 (K-StrG) LGBl. 72/1991, 
iddgF., wird verordnet: 
 

§  1 
 
Auf Grund des Beschlusses des Gemeinderates vom 07.07.2009, werden die 
Grundstücke Nr. 591/2 Wald, 1234, 1235 und 1236 Sonstige (Straßenanlage), EZ 174, 
GB 76203 Bad Vellach (Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach – öffentliches Gut)  in 
das öffentliche Gut des Landes Kärnten – Landesstraßenverwaltung – abgeschrieben.  
 
Es ist aus der Liegenschaft EZ 174, GB 76203, Bad Vellach, Marktgemeinde 
Eisenkappel-Vellach – öffentliches Gut abzuschreiben und der Liegenschaft EZ 174, 
GB 76203 Bad Vellach (Land Kärnten – Landesstraßenverwaltung – öffentliches Gut) 
zuzuschreiben.  
 

§  2 
 
Diese Verordnung tritt gemäß  § 15 der Kärntner Allgemeinen Gemeindeordnung (K-
AGO) LGBl. Nr. 66/1998, in der derzeit geltenden Fassung, nach Ablauf des Tages in 
Kraft, an dem sie angeschlagen wurde.  
 
       Der Bürgermeister: 
 

 
       Franz Josef Smrtnik 
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Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
 

 
 
 
14. Verordnung über Verkehrsbeschränkungen 
Berichterstatter im Gemeinderat: Vizebürgermeister Harald Kogelnik 
 
 
Von der Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt bzw. von der Polizeiinspektion  Bad 
Eisenkappel wurde der Gemeinde mitgeteilt, dass für die aufgestellte 30 km/h 
Beschränkungen auf der Rechberger bzw. Unterortner Gemeindestraße keine 
Verordnungen erlassen wurden. Um den rechtmäßigen Zustand herzustellen, ist es 
notwendig, nachstehende Verordnung zu beschließen:  
 
 

VERORDNUNG 
 

des Gemeinderates der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach vom 07.07.2009, 
Zahl:1244-0/2009 mit der für die Rechberger und Unterortner Gemeindestraße eine 
dauernde Verkehrsbeschränkung verordnet wird.  
 
Gemäß §§ 20 Abs. 2, 44 und 94 d der Straßenverkehrsordnung 1960, BGBl. 159, 
zuletzt geändert durch BGBl. 518/1994, wird verordnet: 
 

§ 1 
 
Für den öffentlichen Weg Parzelle Nr. 673/2, KG Rechberg, beginnend  ca. 100 m vor 
dem Objekt Rechberg Nr. 9 (Dobernig),  bis ca. 100 m nach dem Objekt  Rechberg Nr. 
21 (Haller)  sowie für den öffentlichen Weg Parzelle Nr. 685, KG Rechberg, 
beginnend ca. 50 m vor dem Objekt Rechberg Nr. 36 (Kuchling) bis zur Einbindung in 
die öffentliche Wegparzelle Nr. 673/2, KG Rechberg, wird eine 
Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 km verordnet.  

Antrag: 
 
Der Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen stellt im Wege über den 
Gemeindevorstand an den Gemeinderat den Antrag, dieser Möge obern angeführte 
Abtretungserklärung, zwischen der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach und dem 
Land Kärnten, die vorstehende Verordnung  beschließen.  
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Für den öffentlichen Weg Parzelle Nr.  685, KG Rechberg, beginnend ca. 100 m vor 
dem Objekt Unterort Nr. 14 (Skias) und für den öffentlichen Weg Parzelle Nr. 680/1, 
KG Rechberg, bis ca. 50 m vor dem Objekt Unterort Nr. 22 (Herf), sowie für den 
öffentlichen Weg Parzelle Nr. 681, KG Rechberg, ca. 50 m vor dem Objekt Unterort 
Nr. 13 (Hussar) bis zur Einbindung in die öffentliche Wegparzelle Nr. 680/1, KG 
Rechberg, wird eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km verordnet.  
 

§  2 
 
Der Beginn und das Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit in den unter § 1 
genannten Bereichen ist durch Anbringung von Straßenverkehrszeichen gemäß § 52 
lit. a) Z. 10 a)  und § 52 lit. a)  Z 10 b) kundzumachen. 

 
§  3 

 
Diese Verordnung tritt mit Anbringung der Verkehrszeichen in Kraft und wird durch 
deren Entfernung wieder rechtsunwirksam.  
 
Die Verordnung ist durch Anschlag an der Amtstafel ortsüblich zu verlautbaren.  
 
 

§  4 
 
Übertretungen dieser Verordnung werden als Verwaltungsübertretungen im Sinne der 
Strafbestimmungen des § 99 der StVO 1960 idgF. geahndet.  
 
 
 
       Der Bürgermeister: 
        
       Franz Josef Smrtnik 
 
 

 
 
Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
 
 

 

Antrag: 
 
Der Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen stellt im Wege über den 
Gemeindevorstand an den Gemeinderat den Antrag, die oa. Verordnung zu 
beschließen.  
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15. Flurbereinigung „Ebriachmündung“ Wege – Auflassung aus dem    
               öffentlichen Gut bzw. Übernahme in das öffentliche Gut 
Berichterstatter im Gemeinderat: Bürgermeister Franz Josef Smrtnik  
 
Im Jahre 2007 beantragte die Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach bei der 
Agrarbezirksbehörde Klagenfurt die Durchführung eines Flurbereinigungsverfahrens 
im Bereich der „Ebriachmündung“. Der betroffene Bereich sei durch eine extreme 
Unordnung gekennzeichnet und waren Grundstücke zum Teil gar nicht erschlossen. 
Im Jahre 2008 wurde eine mündliche Verhandlung zur Feststellung des Besitzstandes, 
Bekanntgabe des Bewertungsergebnisses und zur Aufnahme der Abfindungswünsche 
abgehalten.  
 
Die betroffenen Parteien haben die Bewertung der Grundstücke in den mündlichen 
Verhandlungen einvernehmlich vorgenommen und die Vorgangsweise betreffend die 
Durchführung der Geldausgleiche wurde ebenso einvernehmlich festgelegt.  
 
Nunmehr wurde der endgültige Flurbereinigungsplan aufgelegt in dem sämtliche 
Rechtsverhältnisse das Flurbereinigungsgebiet betreffend geregelt. Die 
Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach soll nun die im Flurbereinigungsgebiet liegende, 
alte öffentliche Wegparzelle auflassen und die neue Wegparzelle entsprechend dem 
beiliegenden Plan bzw. Änderungsausweis in ihr Eigentum zu übernehmen.  
 
a) Das folgende, in das Flurbereinigungsverfahren „Ebriachmündung“ einbezogene 
Grundstück wird aus dem öffentlichen Gut aufgelassen:  
 

KG Eisenkappel  76206  EZ 556 
 

Grundstück Nr.   648   Sonstige – Straße         Fläche 338 m² 
 

b) Das folgende Abfindungsgrundstück wird in das Eigentum der Marktgemeinde 
Eisenkappel-Vellach – öffentliches Gut – übernommen:  
 

Grundstück Nr.  663           Sonstige – Weg   Fläche 969 m² 
 

c) Weiters stimmt die Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach den Änderungen der 
weiteren in das Verfahren einbezogenen Grundstücke im Eigentum der 
Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach EZ 95 – Grundbuch 76206 entsprechend dem 
Flurbereinigungsplan zu. 
 

Bisheriger Stand: 
Grundstück Nr. 527/2 Baufläche – begrünt  Fläche       90 m² 
Grundstück Nr. 632/7 Baufläche – begrünt  Fläche  1.248 m² 
 

Neuer Stand: 
Grundstück Nr.  664 Sonstige – Platz   Fläche      577 m² 
 

Für die gesamte Flächendifferenz von 140 m² erhält die Marktgemeinde Eisenkappel-
Vellach einen Geldausgleich von €  3.780,00. 
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VERORDNUNG 
 
des Gemeinderates der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach vom 7.7.2009, Zahl: 
1244-0/2009, womit gemäß §§ 2 und 22 des Kärntner Straßengesetzes 1991 i.d.g.F., in 
Verbindung mit § 14 der K-AGO, LGBl. 66/68, i.d.g.F. betreffend die in der 
Haupturkunde der Agrarbezirksbehörde Klagenfurt aufgestellt gemäß § 29, Abs. 2 des 
Flurverfassungslandesgesetzes  1979, K-FLG, LGBl. Nr. 64/1979, betreffend das 
Flurbereinigungsverfahren  

„Ebriachmündung“ 
 

ausgewiesenen Grundstücks aus dem öffentlichen Gut aufgelassen bzw. in das 
öffentliche Gut übernommen werden.  

 
§  1 

 
Das Grundstück Nr. 648, EZ 556,   KG 76206 Eisenkappel -  Sonstige Straße, im 
Ausmaß von 338 m² wird aufgelassen.  
 
Das Abfindungsgründstück Nr. 663 -  Sonstige Weg im Ausmaß von 969 m² wird in 
das Eigentum der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach – öffentliches Gut  
übernommen. 

§  2 
 

Diese Verordnung tritt nach Ablauf des Tages in Kraft, an dem sie angeschlagen 
wurde.  
 
 
        Der Bürgermeister: 
 
  
        Franz Josef Smrtnik 
 
Angeschlagen am: 
Abgenommen am. 
 
 
Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
 

 

Antrag:  
 
Der Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen stellt im Wege über den 
Gemeindevorstand an den Gemeinderat den Antrag, dieser möge den Beschluss 
fassen, die oa. Flächen aus dem öffentlichen Gut aufzulassen bzw. übernehmen und 
nachstehende Verordnung beschließen: 
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16.        Umwidmungen 
Berichterstatter im Gemeinderat: Bürgermeister Franz Josef Smrtnik  
 
 

Nachstehend angeführte Änderungen des Flächenwidmungsplanes der Marktgemeinde 
Eisenkappel-Vellach wurden beim Gemeindeamt beantragt und kundgemacht.  
 
1/2009 Umwidmung der Parzellen Nr. 78 Teil und 79 Teil, KG Leppen,   im 

Ausmaß von insgesamt 1.600 m² von derzeit Grünland für die Land- und 
Forstwirtschaft bestimmte Fläche; Ödland, in Grünland – Hofstelle eines 
land- und forstwirtschaftlichen Betriebes. 

 
Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
 

 
 

2a/2009 Umwidmung der Parzelle Nr. 613/17, KG Eisenkappel,  im Ausmaß von 
insgesamt 54 m² von derzeit Verkehrsfläche  in Bauland – 
Geschäftsgebiet.  

 
 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
 

 
2b/2009  Umwidmung der Parzellen Nr. 404/1 Teil, 405/1 Teil, 402 Teil und 

403/2 Teil, KG Eisenkappel, im Ausmaß von 376 m² von derzeit 
Bauland – Geschäftsgebiet in Verkehrsfläche.   

 
 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
 

 
 
3/2009 Umwidmung der Parzelle Nr. 26/4, KG Leppen, im Ausmaß von 643 m² 

von derzeit Grünland für die Land- und Forstwirtschaft bestimmt Fläche, 
Ödland, in Bauland Wohngebiet.  

 
 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
 

 
 
4/2009 Umwidmung der Parzelle Nr. 550/1 Teil, KG Eisenkappel, im Ausmaß 

von 300 m² von derzeit Grünland  für die Land- und Forstwirtschaft 
bestimmte Fläche, Ödland, in Bauland Dorfgebiet.  

 
Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
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5/2009 Umwidmung der Parzelle Nr. 656, KG Eisenkappel, im Ausmaß von 
1.191 m² - von derzeit Grünland für die Land- und Forstwirtschaft 
bestimmte Fläche, Ödland,  in Bauland – Dorfgebiet.  

 
 
Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
 

 
 
6a/2009 Umwidmung der Parzelle Nr. 92/4 Teil, KG Eisenkappel, im Ausmaß 

von 1.752 m² von derzeit Grünland für die Land- und Forstwirtschaft 
bestimmte Fläche, Ödland, in Bauland – Gewerbegebiet.  

 
 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
 
 

 
 
6b/2009 Umwidmung der Parzelle Nr. 92/4 Teil, KG Eisenkappel, im Ausmaß 

von 233 m² von derzeit Ersichtlichmachung Bundesstraße – Bestand in 
Bauland – Gewerbegebiet.  

 
 
Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
 

 
 
7/2009 Umwidmung der Parzellen Nr. .22,  205/1 Teil und 205/2 Teil, alle KG 

Ebriach, im Ausmaß von ca. 6.600 m², von derzeit Grünland – für die 
Land- und Forstwirtschaft bestimmte Fläche, Ödland in Grünland – 
Hofstelle eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebes.  

 
Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
 

 

 
Über die einzelnen Umwidmungen wurde getrennt abgestimmt, sämtliche 
Beschlüsse wurden einstimmig gefasst.  
 

 

Antrag:  
 
Da bis zum heutigen Tag über die vorangeführten Anträge keine Fachgutachten  
vorliegen, stellt der Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen im Wege über den 
Gemeindevorstand an den Gemeinderat den Antrag, dieser möge die vorangeführten 
Umwidmungsanträge vorbehaltlich der positiven Beurteilung durch die zuständigen 
Fachbehörden beschließen.  
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17. Umwidmung - Verordnung 
Berichterstatter im Gemeinderat: Bürgermeister Franz Josef Smrtnik  
 
Die beiden Widmungen 6a/2009 und 6b/2009, wurden in ein integriertes Verfahren 
umgewandelt, d.h., dass vom Widmungswerber ein detaillierter Bebauungsplan und 
dazugehörige Bebauungsverordnung zu erstellen war.  
 
Die Verordnung wurde von Lagler, Wurzer & Knappinger Ziviltechniker GesmbH im 
Einvernehmen mit dem Widmungswerber und der Marktgemeinde Eisenkappel-
Vellach erstellt.  
 

 
VERORDNUNG 

 
des Gemeinderates der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach vom 07.07.2009, 
Zl. 1244-0/2009, mit der die integrierte Flächenwidmungs- und Bebauungsplanung 

 
„WERKSTÄTTE LAMPRECHT“ 

erlassen wird 
 

Aufgrund der Bestimmungen der §§ 31a und 31b des Kärntner 
Gemeindeplanungsgesetzes1995, K-GplG 1995, LGBl. Nr. 23, in d. F. d. G. LGBl. Nr. 
88/2005, wird verordnet: 
 
Die Verordnung besteht aus dem Verordnungstext, den Beilagen 1 und 2 sowie dem 
Erläuterungsbericht. Dieser Teilbebauungsplan ist eine Ergänzung des für das 
Gebiet der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach erlassenen textlichen 
Bebauungsplanes. Alle Punkte des textlichen Bebauungsplanes, Zl. 1659-7/2004 
vom 29.07.2004 idgF., welche durch diesen Bebauungsplan nicht geändert werden, 
bleiben vollinhaltlich aufrecht. 
 
 

I. ABSCHNITT (ALLGEMEINES) 
 

§ 1 
Wirkungsbereich 

 
(1)  Diese Verordnung gilt für die Parzelle Nr. 92/4, KG Eisenkappel, im Ausmaß 
      von ca. 1.985 m². 
(2)  Integrierende Bestandteile dieser Verordnung bilden die zeichnerischen 
       Darstellungen in der Beilage 1 über die Änderung des Flächenwidmungsplanes 
        der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach sowie in der Beilage 2 über 

Antrag: 
 
Der Gemeindevorstand stellt an den Gemeinderat den Antrag, nachstehende  
Verordnung zu beschließen: 
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       die festgelegten Bebauungsbedingungen. 
 
 

II. ABSCHNITT (FLÄCHENWIDMUNG) 
  

§ 2 
Änderung des Flächenwidmungsplanes 

 
Der Flächenwidmungsplan der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach wird insofern 
geändert, als unter den nachstehenden Punkten festgelegt wird: 
 
_a/2009 
Umwidmung einer Teilfläche der Parzelle Nr. 92/4, KG Eisenkappel, im Ausmaß von 
ca. 1.752 m², von bisher „Grünland für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte 
Fläche“ in „Bauland Gewerbegebiet“. 
 
_b/2009 
 
Umwidmung einer Teilfläche der Parzelle Nr. 92/4, KG Eisenkappel, im Ausmaß von 
ca. 233 m², von bisher „Ersichtlichmachung Bundesstraße - Bestand“ in „Bauland 
Gewerbegebiet“. 
 

III. ABSCHNITT (BEBAUUNGSBEDINGUNGEN) 
 

§ 3 
Mindestgröße eines Baugrundstückes 

 
Die Mindestgröße eines Baugrundstückes beträgt 1.900 m². 

 
 

§ 4 
Bauliche Ausnutzung eines Baugrundstückes 

 
(1) Die bauliche Ausnutzung eines Baugrundstückes wird durch die Baumassenzahl 
angegeben. 
 
(2) Die Baumassenzahl (BMZ), das ist das Verhältnis der Baumasse zur Baugrund-
stücksgröße, wird mit maximal 3,0 festgelegt und ist in der zeichnerischen 
Darstellung ersichtlich.In die Berechnung für die Baumassenzahl werden nur jene 
Baumassen einbezogen,die auf dem projektierten Gelände auf Ebene der 
Bundesstraße errichtetwerden. 
 
(3) Oberirdische Garagen, Carports, Nebengebäude sowie Flugdächer (überdachte 
Flächen, gemessen in Vertikalprojektion) sind in die Berechnung der BMZ 
einzubeziehen. 
 (4) Grundflächen, die für Anlagen von Versorgungsunternehmen in Anspruch 
genommen werden (wie z. B. Trafoanlagen, Wasserversorgungsanlagen u. ä.)sind 
bei der Berechnung der baulichen Ausnutzung nicht zu berücksichtigen. 
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§ 5 

Bebauungsweise 
 

(1) Als Bebauungsweise wird die offene und halboffene Bauweise festgelegt. 
 

§ 6 
Maximale Höhe der Bebauung 

 
(1) Für den Planungsraum wird die maximale Höhe der Gebäudeoberkante 
(Attikaoberkante, Firsthöhe usw.) als relative Höhe aller Obergeschoße über dem 
projektierten Gelände festgelegt. 
(2) Die Festlegung der relativen Höhe ist in der zeichnerischen Darstellung 
ersichtlich.In der Bauzone 1 wird die Mindest- und Höchsthöhe des Gebäudes mit 
5,80 m und 7,00 m, in der Bauzone 2 mit 4,50 m und 5,80 m festgelegt. Der 
Bezugspunkt für die Höhenangabe liegt jeweils am projektierten Gelände zwischen 
Objekt und Bundesstraße. 
(3) Die Höhenangabe gilt auch für betriebsspezifisch erforderliche Anlagen- sofern 
freistehend errichtet, wie z. B. Werbepylone usw.- sofern am Dach eines Gebäudes 
montiert, wie z. B. Klimageräte, Belichtungselemente,Werbung usw. 
(4) Die Höhe der Untergeschoße bleibt bei der Ermittlung der maximalen 
Gebäudehöhe unberücksichtigt. 
 

§ 7 
Baulinien 

 
(1) Baulinien sind jene Grenzlinien eines Baugrundstückes, innerhalb welcher 
     Gebäude und bauliche Anlagen (z. B. Werbepylone) errichtet werden dürfen. 
     Die Baulinien sind in der zeichnerischen Darstellung festgelegt. 
(2) Anlagen zur Grünraumgestaltung dürfen auch außerhalb der Baulinie errichtet 
     werden, wenn dadurch andere gesetzliche Bestimmungen nicht verletzt werden. 

 
 

§ 8 
Art der Nutzung 

 
(1) Die Nutzung wird mit gewerblich genutzten Betriebsgebäuden inklusive 
dazugehöriger Verwaltungsgebäude und Versorgungseinrichtungen, gemäß § 3 Abs. 
79 des Kärntner Gemeindeplanungsgesetzes - K-GplG 1995 idgF., bestimmt. Im 
Zusammenhang mit der Errichtung einer Kfz-Reparaturwerkstätte und Schlosserei ist 
der Handel mit Reifen, Kraftfahrzeugen, landwirtschaftlichen Maschinen, Fahrrädern 
usw. gestattet. 
(2) Dezidiert nicht errichtet werden dürfen Wohnbauten und landwirtschaftliche 
Bauten. 
(4) Eine Wohnung darf nur dann errichtet werden, wenn deren unbedingte 
Notwendigkeit zur Aufrechterhaltung und Sicherung des Betriebes glaubhaft 
nachgewiesen werden kann. 
(4) Die Errichtung eines reinen Handelsbetriebes, dessen Schwerpunkt im Vertrieb 
von Lebensmitteln liegt, ist am Standort nicht vorgesehen. Der Verkauf von 
Produkten aus dem Bereich der bäuerlichen Direktvermarktung ist von dieser 
Regelung ausgenommen. 
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(5) Die Errichtung von UVP-pflichtigen Vorhaben gemäß § 3 des 
Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes 2000 – UVP-G 2000 in der geltenden 
Fassung sind dezidiert ausgeschlossen. 
 

§ 9 
Verlauf und Ausmaß von Verkehrsflächen 

 
(1) Der Verlauf der Verkehrsflächen ergibt sich aus den umliegenden 
Verkehrsflächen. 

 
§ 10 

Oberflächenwassermanagement 
 
(1) Der geordneten Beseitung der Oberflächenwässer ist eine große Bedeutung 
beizumessen. 
(2) Als generelle wasserwirtschaftliche Zielsetzung gilt, dass nur nicht verunreinigte 
Wässer dem Wasserkreislauf ohne weitere technische Reinigungsmaßnahmen 
zugeführt werden dürfen. 

 
§ 11 

Dachform 
 

(1) Als Dachform ist ein Flachdach/Pultdach mit einer max. Dachneigung von 5 ° 
festgelegt. 

 
 

IV. ABSCHNITT 
 

§ 12 
Inkrafttreten 

 
 

(1) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages der Kundmachung der Genehmigung 
durch die Kärntner Landesregierung in der Kärntner Landeszeitung in Kraft. 

 
 

Für den Gemeinderat 
Der Bürgermeister: 

 
 

Bgm. Franz Josef Smrtnik 
 
 

Angeschlagen am: ______________ 
Abgenommen am: ______________ 
 
 
 
Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
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18.             Mietvertrag mit dem Bienenzuchtverein Bad Eisenkappel 
Berichterstatter im Gemeinderat: Bürgermeister Franz Josef Smrtnik 
 
 
Das Projekt Imker Haus Nr. 77 konnte im Frühjahr dieses Jahres soweit fertig gestellt 
werden, dass nunmehr die Imker dieses Gebäude nutzen bzw. für ihre Zwecke 
umbauen können.  
 
Der Bienenzuchtverein beabsichtigt in diesem Gebäude einen Werk-, Schau-, 
Verkaufs- und Lagerraum zu errichten und wird sehr viel Eigenmittel dafür einsetzen, 
weil das Interregprojekt abgelehnt wurde. Um dem Verein die entsprechende 
Sicherheit über die Nutzung dieser Räumlichkeiten zu geben, wurde mit dem Verein 
eine Mietvereinbarung ausverhandelt. Darin wurde neben der monatlichen Miete von  
€ 1-- die Erhaltung, die Betriebskosten sowie die Mitbenützung der öffentlichen 
Flächen aufgenommen. 
Der Mietvertrag bildet einen integrierten Bestandteil der Niederschrift. 
 

 
 

Mietvertrag 
 
abgeschlossen am unten angesetzten Tage 
 
zwischen     Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach 
Straße, Ort     Nr. 260, 9135 Bad Eisenkappel 
 
als Vermieterin  einerseits 
 
und      Bienenzuchtverein Bad Eisenkappel/ 
      Čebelarsko društvo Železna Kapla 
      Obmann Gottfried Cuderman, 
      9135 Ebriach 54 
 
als Mieter andererseits. 
 
 

1.) Mietgegenstand 
 

1.1. Die Vermieterin vermietet und der Mieter mietet das nachfolgend bezeichnete 
Mietobjekt in dem Gebäude 9135 Bad Eisenkappel 77. 

 

Antrag: 
 

Der Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft stellt im Wege des 
Gemeindevorstandes an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge mit 
dem Imkerverein den Mietvertrag beschließen.  
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1.2. Vermietet wird das gesamte Gebäude des Hauses Nr. 77 auf Parz. Nr. .220, EZ: 
55, KG Eisenkappel 

 

1.3. Die Vermieterin ist in der Verfügungsmacht über das Mietobjetk in keiner 
Weise eingeschränkt, es bestehen darauf insbesondere keine Bestandsrechte, 
keine Vormietrechte, Optionen, Grunddienstbarkeiten oder ähnliche 
Nutzungsrechte Dritter. 

 

1.4. Die Vermieterin leistet dem Mieter dafür Gewähr, dass für gegenständliches 
Bestandsobjekt die erforderlichen baubehördlichen Bewilligungen vorliegen.  

 
2.) Mietdauer und Übergabe 
 
2.1. Das Mietverhältnis beginnt am 01.07.2009 

Das Mietverhältnis wird auf die Dauer von 20 Jahren abgeschlossen. Danach 
kann von beiden Vertragsparteien unter Einhaltung einer dreimonatigen 
Kündigungsfrist zum Ende eines jeden Quartals gekündigt werden. 

 

Vermieterin und Mieter kommen einvernehmlich überein, dass hinsichtlich der 
Kündigung des Mietverhältnisses die §§ 29-36 MRG zur Anwendung kommen. 
 

3.) Mietpreis und Wertsicherung 
 
3.1. Der vereinbarte Mietzins beträgt monatlich € 1,-- zuzüglich der jeweils 

geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer und ist jährlich am Ersten des Monates 
Juli auf das Konto Nr. 8.028.227, bei der Posojilnica Bank Bad Eisenkappel zu 
überweisen. 

 

3.2. Es wird ausdrücklich Wertbeständigkeit des Mietzins vereinbart. Als Maß zur 
Berechnung der Wertbeständigkeit dient der von der Statistik Austria monatlich 
verlautbarte Verbraucherpreisindex für den Monat des Mietbeginns oder ein an 
seine Stelle tretender Index. Als Bezugsgröße für diesen Vertrag dient die für 
den Monat der erstmaligen Mietfälligkeit errechnete Indexzahl. 

 
So ermittelte Änderungen bis einschließlich 10% bezogen auf die 
Ausgangsbasis bleiben unberücksichtigt. Dieser Spielraum ist bei jedem 
Überschreiten nach oben oder nach unten neu zu berechnen, wobei stets die 
erste, außerhalb des jeweils geltenden Spielraumes gelegene Indexzahl die 
Grundlage sowohl für die Neufestsetzung des Forderungsbetrages als auch für 
die Berechnung des neuen Spielraumes zu bilden hat.  
 

4.) Nebenkosten  
 

4.1. Neben dem Mietzins gemäß Punkt 3.1. hat der Mieter die auf den 
Mietgegenstand entfallenden Betriebskosten und öffentlichen Abgaben im 
Sinne des § 21 MRG, zu bezahlen. 

 

4.2. Die Mitbenutzung etwaiger nicht vermieteter Parkplätze, Hofflächen und Zu- 
sowie Abfahrten ist kostenlos. 
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5.) Umbauten 
 

5.1. Der Mieter ist berechtigt, in den Bestandräumlichkeiten und an der dieselben 
umschließenden Fassade bauliche Veränderungen (z.B.: Veränderungen des 
Portals, Schaffung oder Verschließung von Fenster- und/oder Türöffnungen, 
Verlegen von Teppichboden, etc.) zur Erreichung des Geschäftszweckes auf 
ihre Kosten durchzuführen, jedoch gehen derartige Investitionen, soweit sie fest 
mit dem Gebäude verbunden sind, bei Auflösung des Mietverhältnisses aus 
welchem Grund auch immer ablösefrei in das Eigentum des Vermieters über. 
Der Mieter ist in all diesen Fällen nicht verpflichtet, den ursprünglichen 
Zustand wieder herzustellen. 

 
Solche Veränderungen dürfen, soweit erforderlich, nur nach Maßgabe der 
behördlichen Genehmigung erfolgen. Die Vermieterin verpflichtet sich, alle 
hiefür erforderlichen Unterschriften zu leisten oder zu verschaffen. 
 

6.) Untervermietung 
6.1. Der Mieter ist nach schriftlicher Zustimmung der Vermieterin berechtigt, den 

Mietgegenstand ganz oder teilweise unterzuvermieten oder unterzuverpachten 
oder ihr Mietrecht auf Dritte zu übertragen. 

 
 
7.) Rückgabe und Instandhaltung 
 

7.1. Der Mieter hat das Bestandsobjekt pfleglich zu behandeln und nach 
Beendigung des Mietverhältnisses in geräumten, besenreinem Zustand, unter 
Berücksichtigung einer normalen Abnützung, zurückzustellen. 

 
8.) Versicherungen 
 

Die Vermieterin verpflichtet sich, das Bestandsobjekt während der gesamten 
Mietdauer ausreichend gegen Feuer, Wasserschaden und Haftpflicht versichert 
zu halten. Die Prämien dieser Versicherung werden im Rahmen der 
Betriebskosten von dem Mieter ersetzt und der Mieter stimmt dem Abschluss 
dergestaltiger Versicherungen zu marktüblichen Konditionen ausdrücklich zu.  
 

9.) Sonstige Vereinbarung 
 

9.1. Beide Vertragsteile erklären hiermit die gegenseitigen Leistungen aus diesem 
Vertragsverhältnis als angemessen anzuerkennen. 

 

9.2. Dieser Mietvertrag geht auf die Rechtsnachfolger über. 
 

9.3. Neben diesem Vertrag bestehen keine mündlichen Nebenabreden. Alle 
Änderungen und Ergänzungen zu diesem Vertrag bedürfen der Schriftform, 
ebenso das Abgehen vom Schriftformerfordernis. 
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9.4. Dieser Mietvertrag wird in zwei Gleichschriften ausgefertigt, von denen jeder 
Vertragsteil eine ausgefolgt erhält. 

 

 
10.) Bindung 
 

Es herrscht einvernehmen darüber, dass für beide Vertragsteile eine Bindung an 
diesen Mietvertrag erst mit Unterfertigung desselben durch beide Vertragsteile 
und Genehmigung durch den Gemeinderat der Marktgemeinde Eisenkappel-
Vellach eintritt. Änderungen der Anschrift der Vertragspartner sind dem 
anderen Teil schriftlich bekanntzugeben, widrigenfalls Postsendungen an die 
zuletzt bekanntgegebene Anschrift als ordnungsgemäß zugestellt gelten.  

 
 

Bad Eisenkappel, am .................................. 
 
Für die Marktgemeinde:     Für den Bienenzuchtverein: 
Der Bürgermeister:       Der Obmann: 
 
 
 
___________________     ______________________ 
Franz Josef Smrtnik      Gottfried Cuderman 
 
 
Mitglied des Gemeindevorstandes: 
 
 ______________________ 

__________________________________________________ 
 

Gemeinderatsbeschluss: 
 
Die gegenständliche Vertragsvereinbarung wurde bei der Sitzung des Gemeinderates 
der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach am 07.07.2009 genehmigt.  
 
 
Für den Gemeinderat: 
 
 
-------------------------------------- 
 
Mitglied des Gemeinderates 
 
 
------------------------------------------ 
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Gemeindevorstand Ing. Malle ersucht den Bürgermeister, dem Verein ein Lob und ein 
Dankeschön dafür auszusprechen, dass diese das Projekt ohne einer Interreg-
Förderung in Angriff genommen haben. 
 
 
Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
 

 
 
19.       Antrag ÖVP; Errichtung einer Brücke über die Vellach in Zauchen 
Berichterstatter im Gemeinderat: Bürgermeister Franz Josef Smrtnik 
 
 
Die Fraktion der ÖVP Eisenkappel hat erneut den Antrag gestellt, der Gemeinderat 
möge die Errichtung einer Brücke über die Vellach im Bereich der Kerzenfabrik 
beschließen und begründet dies wie folgt: 
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Im Ausschuss wurde über die Sinnhaftigkeit betreffend den Neubau einer Brücke 
eingehend diskutiert. Nachstehende Punkte ergaben sich nach der Diskussion: 
 

• Die sogenannten  Lesnik-Gründe sind derzeit noch als Grünland für Land- und 
Forstwirtschaft bestimmte Flächen gewidmet.  

 
• Die Errichtung einer Brücke für die in Frage kommenden Bewohner in Zauchen 

sind mit unverhältnismäßig hohen Kosten (lt. Auskunft Büro DI Oberressl & 
Kantz bewegen sich die Kosten bei ca. € 70.000,--) verbunden.  

 
• Weiters wurde über eine weitere Variante – die Errichtung eines Weges im 

Bereich der ehemaligen Kerzenfabrik bis zur Brücke Zufahrt Recyclinghof 
entlang des Vellachufers bzw. über die seinerzeit errichtete Kanaltrasse  -   
diskutiert.  

 
Am 22.6.2009 fand eine Begehung bzw. Ortsaugenschein mit dem Vertreter des 
Amtes der Kärntner Landesregierung, Abteilung 18 – Wasserbau,  statt.  
Grundsätzlich könnte die Errichtung eines Fußweges auf öffentlichem Wassergut 
(soweit möglich) umgesetzt werden.  Diesbezüglich müssten jedoch noch Gespräche 
mit dem Wasserbauamt bzw. Naturschutzabteilung geführt werden.  
 
Im Ausschuss wurde auch beschlossen, dass die Antragsteller Gespräche mit den 
betroffenen Grundeigentümern über die eventuelle Errichtung dieses Fußweges auf 
Privatgrundstücken, führen werden.  
 
 

 
GR Kummer: Ich hoffe, dass nicht wieder 12 Familien vier Jahre lang warten müssen, 
bis das Projekt umgesetzt wird.  
 
GR Dr. Jerlich: Ich weise darauf hin, dass auf Grund des Antrages des Ausschusses, 
die Klärung der offenen Fragen vom Antragsteller (GR Kummer) nachzubringen sind. 
 
 
Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
 

 
 
 

Antrag: 
 
Der Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen stellt im Wege des 
Gemeindevorstandes den Antrag an den Gemeinderat, dieser möge den Antrag der 
ÖVP-Gemeinderatsfraktion bis zur Klärung der noch offenen Fragen zurückstellen.   
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20.         Antrag EL – Auflösung Mietvertrag – Aufbahrungshalle 
Berichterstatter im Gemeinderat: Vizebürgermeister Harald Kogelnik 
 
Von der  Enotna Lista/Eisenkapplerliste wurde am 7.5.2009 folgender Antrag 
eingebracht: 
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Nach eingehender Diskussion kommen die Mitglieder des Ausschusses einstimmig zu 
dem Entschluss, der Herr Bürgermeister möge zur Lösung des Mietvertrages mit dem 
Bestattungsunternehmen Mischitz eine neuerliche Rechtsauskunft einholen, zumal die 
letzte Rechtsauskunft der Rechtsanwälte Dr. Kurt Dellisch u.w. aus dem Jahre 1999 
stammt. 
 
Weiters möge der Herr Bürgermeister, nachdem er die Lösung des Mietvertrages als 
Wahlslogan zur Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl verwendet hat, ein Gespräch 
mit der Rechtsnachfolgerin des Bestattungsunternehmens Mischitz, Frau Claudia 
Posautz führen, um eine einvernehmliche Lösung des bestehenden Mietvertrages zu 
erlangen.  
 
 

 
Bürgermeister Franz Josef Smrtnik dankt dem Ausschuss und verspricht, dass er 
alles daran setzen wird um aus dem Mietvertrag herauszukommen. Auch wenn er den 
Mietvertrag noch nicht zur Gänze kennt, hat er vor Jahren eine Expertise in Auftrag 
gegeben, aus welcher hervorgeht, dass eine Lösung möglich ist.  
 
GRin Lopar Hildegard: Es klingt so, als wenn du den Vertrag auch nicht gekannt 
hast. Wie kannst du solche Versprechungen der Bevökerung abgeben.  
 
GR Koschlak: Der Ausschuss hat sich sehr ausführlich mit den Unterlagen 
beschäftigt, weshalb ist diese Expertise dem Ausschuss nicht vorgelegt worden?  
 
Bürgermeister Smrtnik: Ich wollte den Ausschuss nicht beeinflussen, werde aber nach 
den Verhandlungen dem Ausschuss darüber berichten.  
 
GR Jerlich: Ich ersuche in Zukunft den Ausschüssen sämtliche Unterlagen vorzulegen.  
 
 
Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
 

 
 
 
 
 

Antrag: 
 
Der Ausschuss für Familie, Soziales und Gesundheit stellt daher an den 
Gemeinderat den Antrag, der Herr Bürgermeister möge eine neuerliche 
Rechtsauskunft wenn notwendig einholen, bzw. dem Ausschuss in der nächsten 
Sitzung über den Ausgang seiner Verhandlungen mit der Rechtsnachfolgerin des 
Bestattungsunternehmens Mischitz, Frau Posautz Claudia, berichten. 
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21.        Antrag ÖVP – Hubschrauberlandeplatz 
Berichterstatter im Gemeinderat: Vizebürgermeister Harald Kogelnik 
 
Von der ÖVP Eisenkappel wurde am 7.5.2009 folgender Antrag eingebracht: 

 
Dieser Antrag wurde von der ÖVP Eisenkappel-Vellach auch schon im November 
2003 eingebracht. Aus Anlass dieses damaligen Antrages wurde Herr Ing. Harms, 
amtstechnischer Sachverständiger  für Luftfahrtechnik beim Amt der Kärntner 
Landesregierung beigezogen und der Sachverhalt im Rahmen eines Ortsaugenscheines 
erörtert. 
 
Bei Hubschrauberlandeplätzen wird unterschieden zwischen solchen die vorwiegend 
für Rettungseinsätze dienen sollen und rein kommerziellen Hubschrauberlandeplätzen. 
Der gravierendste Unterschied bei der behördlichen Genehmigung, die nach den 
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Antrag:  
 
Der Ausschuss für Familie, Soziales und Gesundheit stellt einstimmig im Wege des 
Gemeindevorstandes an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge den 
Antrag der ÖVP Eisenkappel ablehnen, zumal die Anlegung eines 
Hubschrauberlandeplatzes im Sinne der Bestimmungen der Zivilflugplatzverordnung 
auf Grund der hohen Investitionskosten nicht erforderlich ist und genügend Notplätze 
vorhanden sind.  

Bestimmungen der Zivilflugplatzverordnung 1972 abzuwickeln ist, liegt darin, dass 
für einen vorwiegend für Rettungseinsätze verwendeten Hubschrauberlandeplatz keine 
Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich ist. 
 
Technische Daten: 
Mindestfläche: Landeplatz: 15 x 15 m oder 15 m Durchmesser 
                        Sicherheitsstreifen: 5 m im Umkreis 
                        Gesamt also 25 x 25 m bzw. 25 m Durchmesser 
                        Anflug: eine Freifläche – Breite 15 m 
                        Länge im Winkel 1:10 frei von Hindernissen 
 
Platzgestaltung: Zumindest die Zufahrt und der direkte Landeplatz sollten befestigt 
sein. 
 

Die Einrichtung eines Hubschrauberlandeplatzes für Primarärzte ist nicht erforderlich, 
da der Hubschrauber im Ernstfall überall landen kann, wo es der Pilot für möglich 
erachtet. 
 

Der Ortsaugenschein hat ergeben, dass es im mittelbaren Bereich von Bad Eisenkappel 
mehrere sogenannte Not-Landeplätze gibt, so z.B. bei der Prepotnikbrücke 
(Kreisverkehr), vor dem Freibad, am Parkplatz vor der Bäckerei Reinwald und am 
danebenliegenden Wiesenbereich vor dem Wohnhaus.  
 

Am OTH Busparkplatz, am Parkplatz vor dem Schloss Hagenegg im Bereich des 
Sicherheitszentrums, auf dem Grundstück der Familie Podobnik im Bereich der 
Remschenig-Bachmündung, etc. 
 

Die Voraussetzungen für die Einrichtung eines behördlich genehmigten 
Hubschrauberlandeplatzes sind derzeit nur im Bereich der Schlosswiese und des 
Anwesens vlg. Piskernik zu erkennen, wobei im Bereich der Schlosswiese 
(Siedlungsgebiet Niederdorfer/Thurn) die bestehende 20 KV Leitung verlegt bzw. 
verkabelt werden müsste. 

GR Kummer: Diesem Antrag ist nichts mehr hinzuzufügen. 
 

Bürgermeister Smrtnik: Hoffentlich letztmalig. 
 
Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
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22.    Grundtausch öffentliches Gut – Familie Jäger 
Berichterstatter im Gemeinderat: Franz Josef Smrtnik  
 
Die sog. „Kremserhube“ wurde von den Österr. Bundesforsten an die Familie Ing. 
Ferdinand Jäger verkauft. Zu den Verkaufsgrundstücken gehören u.a. auch die Flächen 
im Bereich des Sportplatzes. Nunmehr wurde festgestellt, dass in diesem Bereich der 
Radweg nicht wie aus den Vermessungsurkunden ersichtlich, auf öffentlichen Gut 
sondern über Grundstücke der Familie Jäger führt.  
 

Um den rechtmäßigen Zustand herzustellen, ist es notwendig, die Flächen der Familie 
Jäger mit dem öffentl. Gut zu tauschen.  
 

Das Vermessungsbüro ZT Gressl & Oberressl, 9100 Völkermarkt, hat die 
entsprechenden Vermessungsarbeiten in diesem Bereich durchgeführt und die 
Tauschflächen ermittelt. Die neue Flächengegenüberstellung lautet wie folgt: 
 

Familie Jäger gibt an die Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach  2.955 m² und die 
Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach  gibt an die Familie Jäger 7.025 m². 
 

Die Differenz beträgt somit  4.070 m². Mit der Fam. Jäger wurde vereinbart und auch 
schriftlich bestätigt, dass die Differenzflächen im Abtausch von 3 Jahrespachtperioden  
für den Sportplatz abgerechnet werden.  
 

 
 
Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
 

 
 
23.  Antrag nach § 41 K-AGO der EL-Gemeinderatsfraktion -Ansiedlungsprämie 
Berichterstatter im Gemeinderat: Bürgermeister Franz Josef Smrtnik  
 
 
Die EL-Gemeinderatsfraktion hat in der Sitzung des Gemeinderates am 07.05.2009 
nachstehenden Antrag eingebracht: 
 
 
 
 
 

Antrag: 
 
Der Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen stellt im Wege über den 
Gemeindevorstand an den Gemeinderat den Antrag, dieser möge den Grundtausch 
der Flächen wie aus der Vermessungsurkunde vom 28.11.2008, GZ 1285/08, des 
ZT Gressl & Oberressl ersichtlich, mit der Familie Jäger sowie die Abrechnung der 
Differenzflächen über drei Jahrespachtperioden für den Sportplatz beschließen.  
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´ 

 
Die SPÖ Gemeinderatsfraktion bzw. die SPÖ Gemeinderäte/innen Vizebgm. Harald 
Kogelnik, Mag. Dr. MSc Andreas Jerlich, Ing. Helmut Malle, Michael Arbeitstein, 
Schorli Oliver, Elisabeth Lobnik sowie Evelin Pircer,  haben nachstehenden 
Abänderungsantrag eingebracht: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antrag: 
 

Der Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft stellt im Wege des 
Gemeindevorstandes an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge die 
Anträge bis zu den neuen Bedarfszuweisungsverhandlungen im Jahre 2010 
zurückstellen.  
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Bürgermeister Franz Josef Smrtnik: Ich werde versuchen, dies umzusetzen. 
 

Vizebgm Lopar: Es waren ja versprechen vor der Wahl, es wäre seriös gewesen, zu 
sagen – ich werde versuchen. 
 

GV Helmut Malle: Ich hoffe, dass bei der Umsetzung deines Wahlversprechens nicht 
so wie bei der Obir-Straße „vor der Wahl ist nicht nach der Wahl“ vorgegangen wird.  
 
 

Der Abänderungsantrag wurde einstimmig angenommen. 
Der Antrag des Gemeindevorstandes wurde einstimmig abgelehnt. 
 

 
 
24. Antrag nach § 41 K-AGO der SPÖ-Gemeinderatsfraktion – Wohnbauscheck 
Berichterstatter im Gemeinderat: Bürgermeister Franz Josef Smrtnik  
 
Die SPÖ-Gemeinderatsfraktion hat in der Sitzung des Gemeinderates am 07.05.2009 
nachstehenden Antrag eingebracht: 
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Da bereits im Frühjahr 2008 die Bedarfszuweisungsverhandlungen auch für das Jahr 
2009 durchgeführt wurden und im ordentlichen Haushalt vor allem auch wegen der 
allgemein finanziell gespannten Lage keinerlei Mittel vorhanden sind, kann über eine 
Einführung des Wohnbauschecks und der Ansiedlungsprämie frühestens im Jahre 
2010 diskutiert werden. 
 

Bei den nächsten Bedarfszuweisungsverhandlungen im Jahre 2010 wird dann dieser 
Bereich beim Gemeindereferenten anzusprechen sein. 
 

Es muss auch eruiert werden, wie viele Bauten in der letzten Zeit errichtet wurden. 

 
 
Von den Gemeinderäten/innen der SPÖ Vizebgm. Harald Kogelnik, Mag. Dr. MSc 
Andreas Jerlich, Ing. Helmut Malle, Michael Arbeitstein, Schorli Oliver, Elisabeth 
Lobnik sowie Evelin Pircer,  haben nachstehenden Abänderungsantrag eingebracht: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antrag: 
 

Der Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft stellt im Wege des Gemeindevorstandes 
an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge den Antrag bis dahin 
zurückstellen. Der Ausschuss wird in einer der nächsten Sitzungen aus den Anträgen 
des Tagesordnungspunktes 23 und 24 versuchen, einen gemeinsamen Antrag zu 
bilden.    
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Vizebgm. Lopar: Der Bürgermeister wird in die Pflicht genommen, wir warten mit 
Spannung auf die Umsetzung.  
 
GR Hribar: Es freut uns, dass wir uns da bewegen können. Wir werden auch 
gemeinsam vorgehen müssen. 
 
Bürgermeister Smrtnik: Im Dezember ist Nikolo. Wenn ich der Nikolo wäre, würde 
ich dies umsetzen.  
 
GR Schorli: Man darf diese Themen nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wir waren 
auch in der Vergangenheit daran gewöhnt, dass der Bürgermeister die entsprechenden 
Mittel besorgt hat, und auch ein Klima hergestellt hat, welches geeignet ist, 
Fördermittel zu erhalten.  
 
GV Lobnik: In der schwierigen wirtschaftlichen Lage ist es umso notwendiger, sofort 
zu reagieren und Projekte umzusetzen. Ich denke da an die Restmittelverteilung der 
Bedarfszuweisungen. Es ist auch in der Vergangenheit gelungen, trotz vorher 
stattgefundenen BZ-Verhandlungen, zusätzliche Mittel aufzubringen. 
 
Bürgermeister Smrtnik: Hat bedenken, dass es in diesem Punkt eine Doppelförderung 
geben wird, er wird aber versuchen Mittel aufzubringen, versprechen können aber 
nicht abgegeben werden.  
 
 
Abstimmung über den Abänderungsantrag: 
Mit fünf Gegenstimmen wird dieser Antrag beschlossen. 
Gegenstimmen: Bgm. Smrtnik; GR. Wilhelm Ošina; GR Josef Orasche; GR Gabriel Hribar; 
GR DR. Stefan Merkač 
 

Antrag des Gemeindevorstandes: 
Dieser Antrag wurde mit fünf Stimmen abgelehnt. 
Gegenstimmen: Bgm. Smrtnik; GR. Wilhelm Ošina; GR Josef Orasche; GR Gabriel Hribar; 
GR DR. Stefan Merkač 
 
 
 
Folgende Anträge wurden während der Sitzung eingebracht und werden nun 
vom Bürgermeister verlesen: 
 
Antrag gem. § 41 AGO – eingebracht von den  Gemeinderäten der EL- Osina 
Wilhelm, Josef Oraze, Gabriel Hribar:  
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Dieser Antrag wird an den Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen zugewiesen.  
 

 
 
Antrag gem. § 41 K-AGO - eingebracht von den Gemeinderäten der BZÖ – Hans 
Lopar, Hildegard Lopar, Adolf Woschitz, Roman Wutte:  
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Dieser Antrag wurde dem Gemeindevorstand zugewiesen. 
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Folgender Dringlichkeitsantrag gemäß § 42 K-AGO wurde von den SPÖ-
Gemeinderäten Vizebgm. Harald Kogelnik, Ing. Helmut Malle, Michael Arbeitsstein, 
Oliver Schorli eingebracht: 
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Zunächst wird über die Dringlichkeit abgestimmt. 
 
Die Dringlichkeit wurde mit 5 Gegenstimmen angenommen und der Antrag zur 
Diskussion gestellt. 
 
GV Malle Helmut : Das Thema ist allen hinreichend bekannt. Es handelt sich um ein 
sensibles Thema mit dem der Bürgermeister ohne Absprache mit den Gremien 
verantwortungslos umgegangen ist und in der Öffentlichkeit Stimmung gemacht hat. 
Ich appelliere an den Gemeinderat unser Anliegen zu zustimmen. 
 
GR Woschitz Adolf: Ich lade alle recht herzlich ein, mit mir eine Woche in 
Oberösterreich oder Niederösterreich zu verbringen und das Leben dort zu 
beobachten bzw. die öffentlichen Spielplätze bei Nacht aufsuchen und von den 
sogenannten gutherzigen Asylwerbern mitten in der Nacht empfangen zu werden.  Ich 
möchte nur einige Punkte aufzählen: 

- Eltern haben Angst, dass Ihre Kinder mit Drogen in Berührung kommen. 
- die Färbigen machen es sich zum Volkssport, die Drogen vor den Schulen 

anzubringen 
- Die Mütter haben Angst um ihre Töchter, weil Asylwerber sie bedrohen 

entweder an den Strich zu gehen oder mit ihnen einen Geschlechtsakt zu 
vollziehen 

- dies alles vollziehen Jugendliche und Kinder, weil sie wissen, dass sie nicht 
verurteilbar sind. 

- alte Menschen haben Angst um ihr Hab und Gut, das sie sich jahrzehntelang 
erschaffen haben. 

- die Asylwerber kundschaften bei Tag die Situation und Plündern bei Nacht 
wehrlosen alte und alleinstehende Menschen.  

 
Dies alles willst Du, Herr Bürgermeister, Bad Eisenkappel einem Kurort antun?         
Ich habe mich nicht bei dubiosen humanitären Einrichtungen erkundigt, sondern bei 
Personen, die in der Umgebung solcher Einrichtungen wohnen, informiert.  
 
GR Wutte Roman: Bin sehr froh, dass dem Dringlichkeitsantrag statt gegeben wurde 
und wir jetzt darüber diskutieren. Ich finde es sehr unqualifiziert von dir, dass du jetzt 
sagst, dass wir dies vorher in einem Ausschuss diskutieren sollten. Du hast mit deiner 
medialen Aktion, wo du dich selbst inszeniert hast und deine Person in den 
Vordergrund gestellt hast, in der Bevölkerung einen wunden Punkt getroffen. Wir 
diskutieren jetzt über Sachen, die wir vorher diskutieren hätten sollen. Wir hätten 
dadurch die Emotionen, die es innerhalb der Bevölkerung gibt, abfangen können. Von 
meiner Seite und von der Seite der BZÖ wird diesem Ansinnen keine Zustimmung 
gegeben, weil dieses nicht zu einer wirtschaftlichen Belebung sondern zu einem 
zusätzlichen Risiko und zu einer zusätzlichen Abwanderung führen wird.  
 
GR Lopar Hans verliest eine verbindliche Stellungnahme vom Kurzentrum und 
übergibt dieses Schreiben an den Amtsleiter Bevc. 
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GR Lopar Hildegard: Die Vorgangsweise des Bürgermeisters ist für mich 
demokratiepolitisch sehr bedenklich. 
 
GR Kummer Franz: Für die ÖVP kommt ein Asylzentrum in keiner Weise in Frage 
 
GR Hribar Gabriel: Es ist für mich interessant, wie man ein Thema ohne Grundlagen 
fertig diskutieren kann. Andererseits ist es sehr beschämend, wie man  Menschen, die 
sich in einer Not befinden,  so  behandeln kann. Wir brauchen eine Nachdenkpause. 
Auch unsere Vorfahren hatten schon ein solches Problem und haben die 
Gastfreundlichkeit anderer Länder genossen.  Es gibt sehr wohl andere Beispiele, die 
der Kollege Woschitz nicht angeführt hat. Die Menschen, die Hilfe benötigen, machen 
alles um sich an die örtlichen Gegebenheiten anzupassen und werden von uns als 
öffentliche Vertreter so behandelt wie Verbrecher. Wir wissen bisher noch viel zu 
wenig und beschäftigen uns damit, Stimmung zu machen. Wir sollten uns die Zeit 
nehmen über die Fakten breit und lang zu diskutieren. Wir jammern immer, dass wir 
vom Land zu wenig Geld erhalten. Hier würden wir die Finanzierung vom Bund 
erhalten und damit Arbeitsplätze schaffen. Für mich ist die Diskussion sehr quälend 
und beschämend. 
 
GV Malle Helmut: Antragsinhalt ist, dass der Bürgermeister nicht ohne Absprache 
mit dem Gemeinderat – im Namen der Gemeinde - Aussagen tätigen kann, wozu er 
keine Ermächtigung hat. Gemeinderat Hribar hat Recht, wenn er meint, dass zuerst 
der Gemeinderat informiert werden soll. Aber der Bürgermeister hat sich an diese 
Vorgangsweise nicht gehalten, weshalb wir diesen Antrag gestellt haben. 
 
Bgm Smrtnik Franz Josef: Jetzt muss ich aber darauf antworten. Geschätzte Kollegen 
des Gemeindevorstandes. Wir haben am 25. Juni eine Gemeindevorstandsitzung 
abgehalten und ich habe bei dieser Gelegenheit euch alle informiert. Am nächsten Tag 
war ich in Pörtschach und habe die Landesräte Martinz, Rohr und Kaiser, sowie den 
Abteilungsvorstand Dr. Sturm getroffen und habe auch diese Personen informiert. 
Medien wurden von mir nicht informiert. Sie wurden alleine fündig.  
Wenn man als Gemeinde, die mit Geldmittel und Arbeitsplätzen nicht gerade 
bevorzugt ist, ein so lukratives Anbot erhält, dann wird es wohl angemessen sein, dass 
ich mich darüber informiere, Daten einfordere, die ich bis heute noch nicht habe und 
dann so fair zu sein, offen darüber zu diskutieren. Ich habe Verständnis für die Ängste, 
will aber nicht auf einem Niveau ohne Fakten diskutieren. Es handelt sich dabei nicht 
um ein Traiskirchen 2 sondern um eine kleinere Einheit mit maximal 250 Plätzen und 
garantierter 130 Arbeitsplätze.  Wenn ich dieses Thema nicht aufgreife, dann handle 
ich fahrlässig. Ich habe nur die Informationen geholt und will darüber die Bürger 
informieren. Einen Fehler habe ich gemacht, indem ich die Meinung des Kurzentrums 
nicht sofort eingeholt habe. Dies werde ich noch nachholen. Wenn ich aber mundtot 
gemacht werde, dann finde ich dies demokratiepolitisch bedenklich. Die vielen sowohl 
negativen als auch positiven Anrufe, die ich erhalten habe, haben mich dazu bewogen, 
dieses Thema zu verfolgen. Wenn ich nur auf meinen Vorteil bedacht wäre, würde ich 
dieses Thema nie aufgreifen. Ich will nur die Gemeinde aus der Lage befreien, in der 
sie sich derzeit befindet.  
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Wir haben eine schöne Gemeinde, die aber finanziell nicht so gut da steht. Mit den 
Arbeitsplätzen sieht es noch schlechter aus. Nur einige Daten zur Information: Im 
heurigen Jahr hatten wir 7 Geburten und 22 Sterbefälle und die Bevölkerungszahl hat 
sich  im ersten Halbjahr heuer wiederum um 31 Personen reduziert. Die Abwanderung 
wirkt sich auch auf die Gebühren aus. Mit Zustimmung der Bevölkerung sollten wir 
alle Angelegenheiten wahrnehmen, um dieser Abwanderung entgegen zu wirken. Das 
Problem Asylaufnahmezentrum dürfen wir nicht nur negativ bewerten, sondern auch 
von der anderen Seite betrachten. Wenn wir nicht aktiv beim Thema bleiben, wofür 
sich ja Österreich verpflichtet hat, sind wir aus dem Rennen. Es interessieren sich ja 
mehrere Gemeinden dafür. Eine Gemeinde wird sich dafür entscheiden und wird sich 
mit den Bundesmittel in den nächsten Jahren wirklich sanieren. Ich verweise auf die 
Situation Verbrennungsanlage, die auch der Gemeinde Arnoldstein zu vielen 
finanziellen Vorteilen verholfen hat und heute die reichste Gemeinde Kärntens ist.  
Auch die Benennung dieses Zentrums könnten wir ja selbst gestalten. Haus der 
Vertriebenen oder etwas Ähnliches würde dafür besser geeignet sein. Österreich war 
immer ein Musterbeispiel in Bezug auf die Asylanten. 1956 wurden 160.000 Asylanten 
aus Ungarn, 1968 160.000 aus Tschechien aufgenommen und vor kurzem 1991 waren 
sogar über 100 Asylanten aus Bosnien und Kroatien in Eisenkappel. Was die 
Sicherheit betrifft, so ist diese derzeit nicht gegeben, weil die Anzahl der Polizisten von 
30 auf bald 10 reduziert wird. Eine positive Entscheidung für das gegenständliche 
Projekt würde 15 bis 20 zusätzliche Polizisten bedeuten. Wenn Bedenken wegen 
eventuellen Auswirkungen auf den Tourismus bestehen, so verweise ich auf St. 
Kanzian, die mit knapp einer Million Nächtigungen derzeit 150 Asylanten 
beherbergen. Im Vorjahr wurde keine einzige Straftat registriert. Ich appelliere an alle 
Politiker, nicht Angst zu schüren. Ich selbst habe Angst vor Politiker, die die Angst in 
der Bevölkerung schüren. Selbstverständlich werde ich mich dem Willen des 
Gemeinderates fügen, aber ich lasse mich nicht mundtot machen. 
 
GV Lobnik Elisabeth: Ich möchte auf deine Anmerkung, du hättest uns am 25. 6. im 
Gemeindevorstand informiert folgendes hinzufügen. Du hast im Anschluss an die 
Sitzung angemerkt, dass die Innenministerin Fekter ein Schreiben an die Gemeinde 
gerichtet hat, indem sie angefragt hat, ob die Gemeinde Interesse an einem Bau eines 
Erstaufnahmezentrums hat. Du hast selbst ausgeführt, dass bisher noch keine 
Informationen vorhanden sind, diese erst eingeholt werden müssen, um dann eine 
Diskussion in den Gremien zu ermöglichen. Ich habe zwei Tage später entsetzt in den 
Medien Berichte darüber gelesen. Mit dieser Vorgangsweise hast du eine Lawine 
ausgelöst, die eine sachliche inhaltliche Diskussion verhindert und nur mehr eine 
negative Diskussion zulässt.  
Du selbst gibst an, dass sich mehrere Gemeinden für so ein Aufnahmezentrum 
interessieren. Warum sind dann nur zwei in den Medien erschienen? Offensichtlich 
wollten sich nur die zwei Bürgermeister in den Medien präsentieren. Mit dieser 
Vorgangsweise hast du der Gemeinde einen enormen Schaden angerichtet. Die 
Berichterstattung war äußerst negativ. Wir stehen kurz vor der Hochsaison, die 
Menschen buchen ihren Urlaub immer kurzfristiger  und ich möchte nicht wissen, wie 
sich dies auf die touristische Situation in unserer Gemeinde auswirkt.  
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Ich möchte auch eine Stelle aus der Presse vom GR Ošina Wilhelm zitieren, indem 
Eisenkappel nicht in der Lage wäre, zwei Busse gleichzeitig aufzunehmen. Diese 
Aussage war für unsere Betriebe nicht unbedingt dienlich. Das sind Dinge, die 
wirklich fährlässig sind und nach meiner Meinung an der Grenze der Legalität sind. 
Mit dieser Vorgangsweise ist eine objektive Diskussion nicht mehr möglich.  
 
Dr. Štefan Merkač: Ihr könnte meiner Stimme entnehmen, dass ich emotionell sehr 
erschüttert und aufgerührt bin. Aber nicht, weil ich Angst habe vor Asylanten, sondern 
weil ich eure Wortmeldung zu tiefst verabscheue, die eine Diskriminierung, eine Hetze 
und eine Panikmache enthält. Denkt bitte darüber nach, woher wir alle kommen. Ich 
habe selbst in den Reihen meiner Vorfahren Flüchtlinge. Ich bin also ein Resultat von 
Flüchtlingen. Deswegen wundert es mich sowieso, dass ich heute da sitzen und mit 
euch diskutieren darf. Nun werden diese Menschen als Kriminelle dargestellt. Auch 
von den Sozialdemokraten bin ich sehr enttäuscht. Gerade ihr müsstet euch für jene 
Menschen einsetzen, die Hilfe benötigen.  
Die Diskussion ist hier etwas entgleist. Ursprünglich ist es ja darum gegangen, dass 
der Bürgermeister einen Alleingang getätigt hätte. Ich möchte euch nur vor Augen 
führen, dass der Bürgermeister von den Bürgerinnen und Bürgern gewählt wurde, also 
ist er unserer Repräsentant. Er darf  daher über solche Themen selbst entscheiden, 
darf aber nicht im Namen des Gemeinderates sprechen. So wie es derzeit hier abläuft, 
ist es schwierig im Namen des Gemeinderates zu sprechen, weil wirklich Null 
Information vorhanden sind. Wir sollten die Ministerin Fekter nach Bad Eisenkappel 
holen, Informationen einholen und dann darüber diskutieren. Die Fakten sollen nicht 
den Medien oder aus der Gerüchtebörse entnommen werden und damit Unsicherheiten 
geschaffen werden. Die finanziellen und wirtschaftlichen Vorteile sind für mich ein 
positiver Nebeneffekt. Im Vordergrund stehen für mich aber die humanitären 
Grundsätze. Ich verwehre mich aufs Stärkste gegen Ausländerhetze. 
 
GR Ošina Wilhelm: Zum Vorwurf auf meine Person von GV Lobnik möchte ich darauf 
hinweisen, dass im Zuge der Organisation der Landesrodelmeisterschaften sich die 
Situation ergeben hat, dass es fast unmöglich ist eine größere Menge von Teilnehmern 
in Eisenkappel unterzubringen. Dies haben auch Gastronomen aus Bad Eisenkappel 
bestätigt. Vielleicht handelt es sich nicht um zwei, sondern um drei Busse. Ich habe 
auch nicht von zwei Bussen geredet.  
 
GR Wutte Roman: Es wird ständig über die Arbeitsplatzmittel gesprochen, konkret 
wurden die 30 Polizeiarbeitsplätze angesprochen. Die Reduzierung dieser 
Arbeitsplätze ist auf die Verlegung der Schengengrenze zurück zu führen. Ich finde es 
auch sehr gut, dass wir früher die Asylanten aus Ungarn und Tschechien 
aufgenommen haben. Dabei handelte es sich um Europäer, die halbwegs europäische 
Sitten haben und die Aufnahme war auch zeitlich begrenzt. Bei dem gegenständlichen 
Asylaufnahmezentrum, auch wenn man es als Haus der Vertriebenen benennt, wissen 
wir nicht wer kommt. Es werden Menschen aus ganz anderen Kulturen, anderem 
Moralgeführ und anderen Mentalitäten  kommen mit denen wir dann da leben werden 
müssen. Dies ist nicht mit der Jugoslawienkrise vergleichbar.  
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Bgm Smrtnik Franz Josef: Du hast Recht. Die Menschen werden sicher von überall 
her kommen. Österreich hat sich aber dazu verpflichtet, diese Menschen aufzunehmen. 
Die örtliche Polizei wäre sehr froh über ein Aufnahmezentrum, denn dann hätte sie 
wieder genügend Arbeit (Zwischenruf Gr. Wutte: Sie hätte dann sehr viel Arbeit), ich 
meine administrative Arbeit zur Verwaltung der Akte und zur Entscheidung über eine 
eventuelle Asylgewährung.  
 
GR. Schorli Oliver: Der Alleingang des Bürgermeisters und die Inszenierung über die 
Medien, hat bei der Bevölkerung und im Bereich des Tourismuses zu einer 
Verunsicherung geführt. Mit dem Thema wurde fahrlässig umgegangen. Wir wollen 
mit unserem Antrag weitere Schäden verhindern. Mit dieser Vorgangsweise hast du 
alles vermasselt. Man darf sich nicht wundern, dass es zu solchen Diskussionen 
kommt.  
 
Bgm Smrtnik Franz Josef: Der Bürgermeister kann und muss eine eigene Meinung 
haben. Ich habe das Anbot vom Ministerium ernst genommen und habe nur die 
Vorarbeiten geleistet. Diese Vorarbeiten sind notwendig, um den Gemeinderat richtig 
informieren zu können.  
 
GR Koschlak Peter: Man kann die Öffentlichkeit nicht informieren, ohne alle Fakten 
zu haben. Du behauptest, du bemühst dich nicht, in den Medien aufzuscheinen und die 
Medien haben nur darüber berichtet, weil du eine Frage beantwortet hast. Wo 
kommen dann die vielen Fotos her? Und wenn du behauptest, du hast nur einen Fehler 
gemacht und das Kurzentrum nicht befragt. Was ist mit den vielen anderen Betrieben 
in unserem Ort? 
 
Bgm Smrtnik Franz Josef: Fakt ist - ich habe ein Anbot erhalten, die Medien haben 
mich gefragt und ich habe darauf geantwortet. 
 
GR. Woschitz Adolf an Gr. Dr. Štefan Merkač: Ich habe niemanden diskriminiert, 
sondern nur Fakten aufgezählt. 
 
GR. Pircer Evelyn: Wir reden über Menschen. Herr Bürgermeister, du hast mit deiner 
Vorgangsweise bei der Bevölkerung Ängste hervorgerufen, weil die Medien falsch 
informiert haben. Im Vorfeld wurde hier falsch gearbeitet. Durch eine gezielte 
Information hätte man hier viel erreichen können. Ich habe selbst viel mit Asylwerbern 
zu tun. Es handelt sich dabei um Menschen, die auf der Flucht sind, die traumatisiert 
sind. Die menschliche Diskussion über dieses Thema fehlt mir zur Gänze. Auch der 
Folder vom Innenministerium zählt nur die wirtschaftlichen Faktoren auf. Eine 
richtige Aufklärung wäre notwendig gewesen. Nun sind die Fronten so verhärtet, dass 
dieses Thema nicht mehr umsetzbar ist.  
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Als ich das erste Mal von dem Thema Asylaufnahmezentrum in Bad Eisenkappel über 
die Medien  gehört habe, war ich sehr skeptisch. Eisenkappel hat 20 Jahre gebraucht, 
um sich von einer Wirtschaftsgemeinde auf eine Tourismusgemeinde zu gewöhnen. 
Das Aufnahmezentrum würde für unsere Gemeinde viel zu viel Unruhe bringen. Und 
so wie es derzeit diskutiert wird, wird es auch nicht machbar sein. Dieses Thema sollte 
nicht mit Fremdenfeindlichkeit begegnet werden.  
 
Bgm. Smrtnik Franz Josef: Wie soll man die Menschen informieren, ohne die Medien 
zu informieren? 
 
Vizebgm. Lopar Hans: Wir hätten das Thema schon im Gemeinderat vorher 
diskutieren können. Aber zuerst muss die Innenministerin mit dem Land einig werden 
und dann gehört dieses Thema erst in die Gemeindestube. Der ganze Bezirk ist gegen 
ein solches Erstaufnahmezentrum. Der Schaden ist durch diese Diskussion sowieso 
schon sehr groß und ich will darüber gar nicht mehr diskutieren.  
 
Bgm. Smrtnik Franz Josef: Du bist ein Vertreter der regierenden Partei in Kärnten. 
Wie werden wir aus unserer finanziellen Lage heraus kommen. Sag mir eine 
Alternative bzw. bring mir das notwendige Geld vom Land. Mit diesem Projekt hätten 
wir viele Probleme (Erhöhung Wassergebühren, Kanalgebühren und Müllgebühren) 
beseitigen können.  
 
GR. Dr. Štefan Merkač: Eine Frage an die sozialdemokratische Fraktion: Habt ihr 
diesen Postwurf  heraus gegeben? (zeigt einen Postwurf von der SPÖ): 
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Ihr kritisiert den Alleingang vom Bürgermeister habt aber auch Infos hinaus gegeben, 
und zwar Infos mit einem klaren „Nein“ zu diesem Projekt. Da wird mit zweierlei Maß 
gearbeitet. 
Wie steht ihr jetzt wirklich dazu? 
Zur BZÖ. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was Diskriminierung heißt. Ich habe dies am 
eigenen Leib erlebt. Wenn ihr sagt, Europäer ja, aber Andere nicht, dann ist dies 
diskriminierend. Denn Menschen sind Menschen, unabhängig von der Hauptfarbe und 
Nationalität. Aber zurück zum Thema: Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Es ist nicht so, 
wie es Vizebürgermeister Lopar sagt, dass der ganze Bezirk dagegen ist. Es gibt 
genügend positive Rückmeldungen. Wir wollen ja kein Traiskirchen. Wir wollen nur, 
dass Menschen, die Zuflucht suchen, diesen auch bei uns finden. Versuchen wir 
gemeinsam den Haussegen, der momentan schief hängt, wieder auszuloten. Holen wir 
die notwendigen Informationen ein, informieren wir die Bürger und befragen sie 
danach.  
 
GR Arbeitstein Michael: Ich verwehre mich gegen die Aussage, die SPÖ sei 
Menschenverachtend. Wir waren immer für Menschen da und werden auch immer für 
Menschen da sein. Ich entnehme dem Folder des Innenministeriums, dass bis zu 350 
Asylwerber aufgenommen werden sollen. Das sind 10 % unserer Bevölkerung. 
Weiters entnehme ich, dass dafür 120 Personen Beschäftigung finden. Das ist für zwei 
Asylwerber ein Arbeitsplatz. In der heutigen modernen Verwaltung sollte aber für 200 
Personen nur eine Verwaltungsperson kommen. Ich glaube, dass dieser Folder nur die 
positiven Argumente enthält und nicht objektiv ist. Die Stellungnahme des 
Kurzentrums spricht für sich. Wir dürfen auf  keinen Fall die Arbeitsplätze des 
Kurzentrums für neue Arbeitsplätze riskieren. Ich hoffe sehr, dass nicht bereits ein 
enormer volkswirtschaftlicher Schaden für unsere Gemeinde entstanden ist. 
 
GV Malle Helmut: Du hast in den Medien immer wieder gesagt, ich will als 
Bürgermeister ein Erstaufnahmezentrum errichten. Du kannst als Privatperson deine 
Meinungen kundtun. Als Bürgermeister sprichst du im Namen der Gemeinde. Und 
dafür benötigst du die entsprechenden Beschlüsse. Ich verwehre mich auch dagegen, 
dass du immer mit Gebührenerhöhungen drohst. Die Gebührenhaushalte sind 
ausgeglichen und es stehen keine Gebührenerhöhungen an. An die Adresse von Dr. 
Merkač: Der SPÖ vorzuwerfen, sie sei nicht menschlich und humanitär - dagegen 
muss ich mich vehement aussprechen. Wir sind immer auf der Seite der Menschen 
gestanden und werden dies auch in Zukunft tun. Es ist für mich selbstverständlich, 
dass Asylwerber aufgenommen werden müssen. Aber es ist Aufgabe vom Bund und 
Land einen entsprechenden Platz mit allen notwendigen Parametern zu suchen. Es 
muss auf jeden Fall auch das Verhältnis Anzahl Bevölkerung zur Anzahl der 
Asylwerber passen. Dies sehe ich in unserem Fall nicht so. Die Stellungsnahme des 
Kurzentrums spricht auch für sich. Das Kurzentrum ist ein Leitbetrieb in unserer 
Gemeinde, bringt viele Arbeitsplätze, ist ein Wirtschaftsfaktor und muss daher von uns 
eine hundertprozentige Unterstützung erhalten.  
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Bgm Smrtnik Franz Josef: Auch mein Vorgänger hat sich nie bei mir gemeldet, wenn 
er in den Medien eine Aussage getätigt hat. Ich wäre fahrlässig, wenn ich über dieses 
Thema nicht geredet hätte.  
 
GR. Dr. Jerlich Andreas: Es haben sich anscheinend mehrere Gemeinden dafür 
interessiert. In den Medien wurde nur von zwei und seit kurzem nur mehr von einer 
Gemeinde berichtet. Wie schaffen es die anderen Gemeinden am Ball zu bleiben, ohne 
die Medien einzuschalten? 
 
GR Wutte Roman an die Adresse von Dr. Merkač: Wir fassen die Ängste der 
Menschen auf. Bitte setzt die rosarote Multikulti-Brille ab. Ich habe fünf Jahre als 
Berufssoldat mit mehreren Nationen gearbeitet und habe von russischen und 
französischen Soldaten erfahren, was die Siedler in Afrika erlebt haben. Die Weißen 
werden dort angegriffen. Die Gefahr eines solchen Erstaufnahmezentrums ist, dass wir 
Kriminelle importieren, dass wir Leute importieren, die eine niedrigere 
Hemmschwelle und ein ganz anderes Rechtsempfinden haben.  
 
GV Lobnik Elisabeth: Ich persönlich bewerte das Erstaufnahmezentrum grundsätzlich 
positiv. Die Signale, die das Kurzentrum nunmehr von sich gegeben hat, die eine 
Gefährdung unseres Kurbetriebes bedeuten würde, haben mich aber zu einer 
eindeutigen Entscheidung gegen das Zentrum bewegt. Wir alle haben ein Gelöbnis 
abgelegt, dass wir zum Wohle der Gemeinde und unserer Bürgerinnen und Bürger 
arbeiten werden. Ich kann daher nicht die 120 Arbeitsplätze des Kurzentrums, die 
100.000 Nächtigungen meiner humanitären Einstellung für ein Erstaufnahmezentrum 
entgegensetzen.  
 
Abstimmung:  
Der Antrag wurde mit 14 zu 5 Stimmen angenommen.  
 

 
 
Dringlichkeitsantrag der SPÖ 
 
Folgender Dringlichkeitsantrag gemäß § 42 K-AGO wurde von den SPÖ-
Gemeinderäten Vizebgm. Harald Kogelnik, Ing. Helmut Malle, Michael Arbeitsstein, 
Oliver Schorli eingebracht: 
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Der Bürgermeister appelliert an die Gemeinderäte, diesem Antrag die Dringlichkeit 
nicht zuzuerkennen, zumal ansonsten keine Möglichkeit mehr besteht, weitere Infos 
einzuholen und die Bevölkerung entsprechend zu Informieren. Er stellt die 
Dringlichkeit zur Abstimmung 
 
 
Abstimmung über die Dringlichkeit: 
Der Gemeinderat hat der Dringlichkeit mit 14:5 Stimmen zugestimmt. 
Gegenstimmen: Bgm. Smrtnik; GR. Wilhelm Ošina; GR Josef Orasche; GR Gabriel Hribar; 
GR DR. Štefan Merkač 
 
GR. Dr. Štefan Merkač: Liebe Sozialdemokraten. Ihr seid nun aber wirklich 
wortbrüchig. Ihr sagt selbst, dass wir uns informieren sollen und dann darüber reden 
und jetzt bringt ihr einen Antrag ein, dass ohne weitere Informationen das 
Asylaufnahmezentrum nicht gebaut werden soll und würgt somit jegliche Diskussion 
mit eurer Mehrheit ab. Damit haben die kreativen Kräfte unserer Gemeinde keine 
Chance mehr. Ich finde dies beschämend. 
 
GV Helmut Malle: Ich ersuche um eine sachliche Diskussion. Ich habe beim vorigen 
Punkt meine Argumente gegen ein Asylaufnahmezentrum mit dem Verhältnis zur 
Bevölkerungsdichte und mit dem Betrieb des Kurzentrums ausführlich dargestellt. Mir 
liegt halt das Kurzentrum und die Gemeinde sehr am Herzen und ich möchte die 
touristische Entwicklung in keinster Weise gefährden. Deshalb kommt für mich ein 
Erstaufnahmezentrum in keinster Weise in Frage. 
 
GR.  Lopar Hilde: Herr Merkač, du hast einmal das Kurzentrum als Fremdkörper in 
unserer Gemeinde bezeichnet. Das Kurzentrum ist nach wie vor der wichtigste 
Arbeitgeber und das wichtigste Standbein in unserer Gemeinde. 
 
GR. Schorli Oliver: Ich möchte nur noch darauf hinweisen, dass für die Zuerkennung 
der Dringlichkeit dieses Antrages eine 2/3 Mehrheit erforderlich war und auch 
erreicht wurde. Man sieht, dass die Demokratie in Bad Eisenkappel lebt. Die 
zustimmenden Parteien repräsentieren auch ungefähr zwei Drittel der Bevölkerung. 
Wir haben halt das Ohr an der Bevölkerung. Demokratische Ergebnisse sind zu 
respektieren und ich habe kein Verständnis dafür, dass dafür einzelne Gemeinderäte 
beleidigt werden. 
 
Abstimmung:  
Der Antrag wurde mit 14 zu 5 Stimmen angenommen.  

 
 
Dringlichkeitsantrag der BZÖ 
 
Folgender Dringlichkeitsantrag gemäß § 42 K-AGO wurde von den BZÖ-
Gemeinderäten Vizebgm Hans Georg Lopar, Adolf Woschitz, Martina Hiessberger 
und Roman Wutte abgegeben. 
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Abstimmung über die Dringlichkeit: 
Die Dringlichkeit wurde mit 14:5 Stimmen anerkannt. 
Gegenstimmen: Bgm. Smrtnik; GR. Wilhelm Ošina; GR Josef Orasche; GR Gabriel Hribar; 
GR Dr. Štefan Merkač 
 
Keine Wortmeldungen 
 
 
Abstimmung über den Antrag: 
Der Dringlichkeitsantrag der BZÖ wurde mit 14:5 Stimmen angenommen. 
Gegenstimmen: Bgm. Smrtnik; GR. Wilhelm Ošina; GR Josef Orasche; GR Gabriel Hribar; 
GR Dr. Štefan Merkač 
 
 
 

 
 
 
Folgende Anfrage wurde von den  EL-Enotna List – Eisenkappler Liste- Gemeinderäten,  
gem. § 43 der K-AGO eingebracht: 
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Der Bürgermeister wird diese Anfrage schriftlich beantworten. 
 
 
 

 
 
 
 
Ende der Sitzung 23:12 
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